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II. Umweltbericht 

 

1 Einleitung 

 
Die Stadt Ludwigsburg plant im östlichen Stadtbereich zwischen Alter Oßweiler Weg und Fuchs-
hofstraße auf dem Gelände ehemaliger Gärtnereiflächen die Entwicklung eines neuen Wohnquar-
tiers.   
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Fuchshof Wohnpark, Nr. 045/02“ macht die Erstellung eines 
Umweltberichtes nach dem §§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB erforderlich. Die Grundlage dafür bilden die 
Erhebungen zur Umweltsituation und die durch die Planung absehbaren Auswirkungen. 
 
Der Umweltbericht betrachtet und bewertet das Plangebiet und beurteilt es hinsichtlich Bebauung 
und Nutzung. Ferner erfolgen Prognosen über Veränderungen der Umwelt mit und ohne das Vor-
haben, Aussagen zur Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sowie die Beschreibung der 
geplanten Maßnahmen zu Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen. Im Umweltbericht 
werden Maßnahmen formuliert, mit denen nachteilige Auswirkungen vermieden, vermindert oder 
ausgeglichen werden können. 
 

2 Kurzdarstellung des Planungsinhalts und der Planungsziele 

 
Inhalt und Ziele der Planung Der sog. Fuchshof, zwischen den Stadtteilen Oststadt 

und Oßweil gelegen, hat sich als heterogener Raum 
entwickelt, der neben Sportflächen mit stadtweiter Be-
deutung durch offene Siedlungsränder mit teilweise 
ehemaligen Gärtnereiflächen und untergenutzten Frei-
räumen definiert ist. Dieser Bereich weist eine ganze 
Reihe von positiven Potenzialen für die städtebauliche 
Entwicklung auf. Es ergeben sich Möglichkeiten der 
Arrondierung und innerstädtische Entwicklungsflächen 
einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen.  
 
Mit dem Bebauungsplan „Fuchshof Wohnpark“ kann 
ein weiterer bedeutender Beitrag zur Bewältigung der 
Wohnraumknappheit geleistet werden. Zusätzlich wird 
die Fuchshofstraße für alle Verkehrsarten, die ausrei-
chend Fläche für den Fuß- und Radverkehr vorsieht, 
ausgebaut. Hierbei kommt der Entwicklung einer Allee 
in der Fuchshofstraße zur Entwicklung einer hohen 
Aufenthaltsqualität eine besondere Bedeutung zu. Des 
Weiteren werden Grünzüge qualifiziert und der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
Das Wohngebiet nördlich der Fuchshofstraße teilt sich 
in zwei Bereiche, Baucluster 1 im Westen und das 
Baucluster 2 im Osten. Zwischen den beiden Bauclus-
tern wurde die Grüne Fuge als Verbindung und Naher-
holungsbereich der beiden Wohngebiete positioniert. 
Die Baucluster sind geprägt durch Geschosswoh-
nungsbauten, Mehrfamilienhäuser und in einem gerin-
gen Umfang Reihenhäuser. 
Im westlichsten Quartier ist, direkt an der Grünen Fuge, 
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eine Kindertagesstätte vorgesehen und soll mit darüber 
liegenden Wohnungen kombiniert werden.  
Südlich der Fuchshofstraße ist auf einem Teil der Flä-
che des heutigen Rasenspielfelds ein Parkhaus vorge-
sehen. Südlich des Parkhauses werden Sportnutzun-
gen wie Beachvolleyball und Kunstrasenspielfeld neu 
angeordnet. 
  

Standort Das Bebauungsplangebiet befindet sich im östlichen 
Stadtbereich von Ludwigsburg. Im östlichen Teilbereich 
des Plangebiets sind die Gebäude der ehemaligen 
Gärtnerei Jäger bereits abgebrochen. Im westlichen 
Teilbereich befinden sich noch Gewächshäuser der 
Stadtgärtnerei. Dazwischen liegen Schrebergärten, 
eine Ackerbrache und eine Grünfläche. Südlich der 
Fuchshofstraße befinden sich Teilflächen der Sportan-
lagen (Spielfelder) sowie eine Kastanienallee. Im 
Nordosten liegt ein Kreisverkehr Schorndorfer Straße/ 
Comburgstraße. Südlich des Plangebiets grenzen wei-
tere Sportplatzflächen an. Östlich angrenzend befindet 
sich derzeit die neue Fuchshof-Schule im Bau. In den 
übrigen Bereichen grenzen Wohnbauflächen an. Das 
Gelände liegt um 260-265 m ü. NHN. 
 

Übersichtslageplan (Luftbild: Google Earth) 
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Art der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans  

Allgemeines Wohngebiet WA: ca. 5,0 ha (45%) 
Sondergebiet SO Parkhaus:                 ca. 0,3 ha (3%) 

Verkehrsflächen:                                    ca. 2,5 ha (22%) 
Öffentliche Grünflächen/ Ver-
kehrsgrün: 

ca. 3,2 ha (28%) 

Private Grünflächen: ca. 0,2 ha (2%) 
Umfang des Planes und Bedarf an 
Grund und Boden der geplanten 
Vorhaben 

Das Plangebiet umfasst eine Flächengröße von ca. 11,2 
ha. Es handelt sich um eine Innenbereichsfläche, die zu 
ca. 50% durch Leerstand und Brachflächen gekennzeich-
net ist. Die Nettoneuversiegelungsrate ist im Zusammen-
hang mit dem aktuellen Bestand bzw. den bestehenden 
Planungsrechten geltender Bebauungspläne zu bilanzie-
ren. Die Netto-Neuversiegelung beträgt für voll versiegel-
te Flächen 11.495 qm, für teilversiegelte Flächen 5.685 
qm (Versiegelungsgrad 75%).  
Bei der Planung handelt es sich um eine Entwicklung im 
Innenbereich zur Nachverdichtung und Umnutzung 
brachgefallener Flächen. Für das Baugebiet wird nur eine 
geringfügige landwirtschaftlich genutzte Fläche in An-
spruch genommen.  
Die Planung wird flächensparend im Bebauungsplan um-
gesetzt. Insgesamt ist je nach künftigen Grundstückszu-
schnitt und Gebäudeausformung (Grundrissausbildung) 
mit ca. 519 Wohneinheiten im Wohngebiet zu rechnen. 
Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Bele-
gungsdichte von 2,1 EW/WE (Statistisches Landesamt) 
kann eine Bruttowohndichte von ca. 99 EW/ha erreicht 
werden. Die laut Regionalplan Region Stuttgart vorgege-
bene Bruttowohndichte für Mittelzentren (PS 2.4.0.8 (Z)) 
von 80 EW/ha wird deutlich erfüllt.  
 

 
 

3 Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung  

 
Schutzgut Fachgesetze 

und Fachpläne 
Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung 

im Plan 
Boden/ 
Fläche 

§ 1a BauGB 
§§ 1 und 17 
BBodSchG 

- sparsamer und schonender Um-
gang mit Grund und Boden 
- Verringerung der Neuflächenin-
anspruchnahme durch Nachver-
dichtung und Innenentwicklung 
- Begrenzung der Versiegelung auf 
das absolut notwendige Maß 
- Sanierung von Altlastenstandor-
ten, Erhaltung der natürlichen 
Bodenfunktionen 
 

- Begrenzung der 
Versiegelung auf das 
absolut notwendige 
Maß (u.a. angepasste 
GRZ) 

Wasser §§ 1, 5, 6, 27, 47 
WHG 
§ 1 BNatSchG 

- Wiederherstellung und Erhalt der 
Grundwasserneubildung  
- nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung zur Sicherung als Le-
bensgrundlage des Menschen und 
Lebensraum für Tiere und Pflan-

- Minimieren der Ver-
siegelung, Verwen-
dung von teilversie-
gelten Flächen, Anla-
ge von Retentions-
mulden, Dachbegrü-
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zen 
- Gewährleistung natürlicher und 
schadloser Abflussverhältnisse 
und Sicherung ausreichender Re-
tentionsräume für den Hochwas-
serschutz 
 

nung 

Klima/Luft § 1 (6) Nr. 7e, f 
BauGB, 
§§ 1, 44-47 
BImSchG 

- Vermeidung von Emissionen und 
sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern 
- Nutzung erneuerbarer Energien, 
sparsamer und effizienter Umgang 
mit Energie 
- Schutz aller Schutzgüter und des 
Menschen vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 
- Verbesserung der Luftqualität 
und Planungen zur Luftreinhaltung 
  

Ein- und Durchgrü-
nung des Gebiets 

Arten/ 
Biotope/ 
Biolog. Vielfalt 

§§ 1, 44 
BNatSchG 
§ 1a BauGB 

- Erhalt und Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 
- Erhalt und Sicherung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts und der Regenera-
tionsfähigkeit  
- Meidung des Eintritts der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände 
 

Durchgrünung des 
Gebiets, vorrangiger 
Ausgleich für verblei-
bende Beeinträchti-
gungen im Plangebiet 
und der näheren 
Umgebung 

Landschaftsbild/ 
Erholung 

§ 1 BNatSchG - Erhalt und Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und 
Landschaft 
 

Verwendung nicht 
blendender Materia-
lien, angepasste Be-
bauung durch Festle-
gung der Gebäude-
höhen, planerische 
Festlegung von Bau-
grenzen, Sicherstel-
lung der Naherho-
lungsfunktion 
 

Mensch/ 
Gesundheit 

§ 1 BImSchG 
§§ 1 (6) Nr. 1, 
1a BauGB 
TA Lärm 
DIN 18005 
 

- Schutz von Flächen mit Wohn-
funktion und Erholungsfunktion 
gegenüber Lärmimmissionen  
- Berücksichtigung der allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse  
 

Eingrünung des Ge-
biets, aktiver Lärm-
schutz (Lärmschutz-
wall), technischer 
Umweltschutz 

Kultur-
/Sachgüter 

§§ 6,8 DSchG 
§ 1 (6) Nr. 5 
BauGB 

- Erhaltungspflicht, allgemeiner 
Schutz von Kulturdenkmalen 
- Berücksichtigung der städtebau-
lichen Eigenart  
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3.1 Fachpläne, übergeordnete Planungen 

3.1.1 Landesentwicklungsplan 

Ludwigsburg liegt als Mittelzentrum auf der Landesentwicklungsachse Stuttgart – Ludwigs-
burg/Kornwestheim – Bietigheim-Bissingen/Besigheim (-Heilbronn).  

3.1.2 Regionalplan 

Laut der Darstellung der Raumnutzungskarte des Regionalplans Region Stuttgart von 2009 liegt 
das Gebiet größtenteils außerhalb von regionalplanerischen Festsetzungen (Weißfläche). Der 
nördliche Teilbereich ist als bestehende Siedlungsfläche festgesetzt.  
 

  
Abb. 1: Ausschnitt aus der RNK des Regionalplans Region Stuttgart (gelb dargestellt Plangebiet) 
 

3.1.3 Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigsburg von 1984 ist der überwiegende 
Teil des Plangebiets als geplante Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) dargestellt. Südlich der 
Fuchshofstraße sind bestehende Grünflächen ausgewiesen. Der Bebauungsplan ist somit nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgt die Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren.  
 

 
Abb. 2: Ausschnitt FNP Ludwigsburg (Geoportal Raumordnung)  
 

Kartentitel:

Maßstab:                                             Datum:                                                                 
Copyright Fachinhalte: © Geoportal Raumordnung BW; Copyright Geobasisdaten: © LGL BW, LVG BY, LVermGeo RLP, HVBG HE, Geobasis-DE/BKG. Dieser Kartenausdruck basiert auf einer sorgfältigen Zusammenstellung
raumordnerischer Festlegungen. Er stellt keine amtliche und/oder rechtsverbindliche Auskunft dar. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die genehmigten Originalkarten. Zu berücksichtigen sind die originären Maßstäbe der
wiedergegebenen raumordnerischen Festlegungen: 
• Automatisiertes Raumordnungskataster (AROK): M 1:25.000
• Landes-/Regionalplanung (PlanAtlas) in den Verzeichnissen ’Raumstruktur’ und ’Freiraumstruktur LEP’: M 1:200.000. Maßstab der Festlegungen der Regionalplanung (PlanAtlas) entsprechend Landesplanungsgesetz 2003

ist i.d.R. M 1:50.000, einzelne Regionalpläne/Teilregionalpläne können davon abweichen. Der verbindliche Maßstab ist den Metadaten oder den Originalkarten zu entnehmen.
Für die Inhalte eingebundener Kartendienste Dritter übernehmen die Betreiber keine Verantwortung. Irrtümer und alle Rechte vorbehalten.
Hinweis: Bei fehlerhaftem oder unvollständigem Ausdruck in den Druckeinstellungen des Acrobat Reader unter „Erweitert“ die Option „Als Bild drucken“ aktivieren.

Hinweise und Anmerkungen:

Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau - Regierungspräsidien - Träger der Regionalplanung

200m1000

1:7500 26.05.2021
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3.1.4 Bebauungspläne 

Innerhalb und angrenzend an das Plangebiet bestehen mehrere rechtskräftige Bebauungspläne: 
 

• 13_3A Baulinienplan von 1933 
• 13_4 Südlich der Schorndorfer- und Ludwigsburger Straße von 1934 
• 13_9 Südlich der Schorndorfer Straße zw. Ost-, Fuchshof- und Waiblinger Straße von 

1951 
• 13_48 Brünner-, Bebenhäuser-, Waiblinger- und Friedrichstraße von 1961 
• 045_01 Verbindungsweg 313 von 1966 
• 045_03 Fuchshof Schule von 2019 
• 049_02 Stadionvorfeld von 1977 

 
Bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB das geltende Pla-
nungsrecht als Ausgangsbestand anzusetzen.   
 

3.1.5 Schutzgebiete / Schutzkategorien  

Sowohl innerhalb des Plangebiets als auch angrenzend sind keine Schutzgebiete vorhanden.  
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4 Bestandsaufnahme der Aspekte des Umweltschutzes/-zustands (IST-Zustand / 
Basisszenario) der erheblich beeinflussten Gebiete 

 
Gebietscharakterisierung: 
 
Schutzgut Kurze Beschreibung  Kurze  

Bewertung  
Tiere, 
Pflanzen 
und ihre 
Lebens-
räume (Ar-
ten und 
Biotope, 
biologische 
Vielfalt) 

Tiere 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans ist zu prüfen, 
ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden. Die Regelungen zu den europa-
rechtlich geschützten Arten (FFH-Anhang IV Art bzw. europäische 
Vogelart) sind nicht der bauleitplanerischen Abwägung zugänglich 
und sind daher auch außerhalb der Eingriffsregelung zu untersu-
chen und abzuhandeln.  
 
Durch das Planungsbüro GOTTFRIEDSEN & KOLLEGEN wurden im 
Jahr 2017 für den Teilbereich der ehemaligen Gärtnerei Jäger 
(Cluster 1) sowie im Jahr 2019 für das Gebiet des Rahmenplans 
auf Grundlage des damaligen Planungsstands erstellt. Der Be-
reich der ehemaligen Gärtnerei wurde bereits geräumt. Hier er-
folgten Ausgleichsmaßnahmen für Fledermäuse.  
In der Stellungnahme des LRA Ludwigsburg vom 13.11.2020 
wurde gefordert, dass die von Gottfriedsen beschriebenen Eingrif-
fe in die Lebensräume der besonders und streng geschützten 
Arten konkretisiert und weiter ausgearbeitet werden müssen. Hier-
für wurden vom Büro PUSTAL LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND PLA-
NUNG, 2022, entsprechende Untersuchungen durchgeführt. 
 
Artengruppe Vögel 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans konnten aufgrund des 
Reichtums an Strukturen vor allem im Bereich der Kleingartenan-
lagen eine Vielzahl an hervorgehobenen Arten erhoben werden. 
Die Bewirtschaftung der Kleingärten ist überwiegend extensiv. Es 
bestehen zahlreiche Brutmöglichkeiten für Höhlen- und Halbhöh-
lenbrüter. In den parkähnlichen Gartenflächen finden auch Ge-
büschbrüter geeignete Brutplätze. Innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans sind folgende Brutvögel betroffen: 
 

• Goldammer 
• Grauschnäpper 
• Klappergrasmücke 
• Wacholderdrossel 
• Buntspecht 
• Feldsperling 
• Gartenbaumläufer 
• Gartenrotschwanz 
• Star 

 
Artengruppe Fledermäuse 
Im Rahmen von Detektorerhebungen konnten im Jahr 2017 acht 
Fledermausarten erfasst werden. Die Erhebungen begrenzen sich 
dabei ausschließlich auf den Bereich der ehemaligen Gärtnerei 
Jäger. Für Wochenstuben eignet sich der Planungsraum potenzi-
ell nur für die Zwergfledermaus. Relevante Strukturen sind hierbei 

geringe-  
besondere 
Bedeutung 
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Spalten in Gebäuden, Höhlen und Halbhöhlen in älteren Bäumen.  
Es wurden folgende Arten nachgewiesen: 
 
Großer Abendsegler 
Alpenfledermaus 
Zweifarbfledermaus 
Langohr-Arten 
Zwergfledermaus 
Mückenfledermaus 
Rauhautfledermaus 
Kleiner Abendsegler 
 
Artengruppe Reptilien 
Im Zuge der Erhebungen in den Jahren 2017 und 2019 konnten 
jeweils am gleichen Fundpunkt drei adulte Zauneidechsen nach-
gewiesen werden. Der Fundpunkt befindet sich zentral innerhalb 
der Kleingartenanlage. Insgesamt ist im Geltungsbereich nur von 
einer sehr kleinen Teilpopulation auszugehen. Nach LAUFER, 2014 
sind die erfassten Zauneidechsen mit einem Korrekturfaktor von 6 
zu multiplizieren, so dass im Gebiet von 18 Individuen auszuge-
hen ist.   
 
Artengruppe Käfer 
Das Vorkommen des Juchtenkäfers und des Großen Goldkäfers 
kann nicht ganz ausgeschlossen werden, wird aber als unwahr-
scheinlich eingeschätzt. Weil in den großen Freiflächen des Pla-
nungsraums ältere Bäume erhalten werden sollen, wurde auf 
spezielle Erhebungen zu Totholzkäfern verzichtet.  
 
Artengruppe Schmetterlinge 
Im Plangebiet wurden keine geeigneten Imaginal- oder Larvenha-
bitate von streng geschützten Schmetterlingsarten nachgewiesen. 
 
Sonstige Arten 
Für die übrigen streng geschützten Arten stellt das Plangebiet 
kein geeignetes Habitat oder kein bekanntes Verbreitungsgebiet 
dar.  
 
Pflanzen 
Streng geschützte oder nach FFH-RL geschützte Pflanzenarten 
wurden nicht festgestellt.  
 
Biotope 
Es liegt eine Biotoptypenkartierung des Büros G2 LANDSCHAFTS-
ARCHITEKTEN, Stuttgart, vom Juli 2021 vor. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass im Bereich der Gärtnereien der Zustand vor dem 
Abriss erfasst wurde. Ca. 80% des Plangebiets werden Biotopty-
pen mit geringer-sehr geringer Wertigkeit zugeordnet. Kleine Be-
reiche, wie Feldhecken und alte, heimische Bäume sind von ho-
her Wertigkeit.  
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Im Plangebiet sind folgende Biotoptypen vorhanden: 

Code Biotoptyp Wertstu-
fe 

Anteil im 
PG in % 

13.80 Naturfernes Kleingewässer 2 0,1 

21.52 Sandfläche 1 0,1 

23.51 Verfugte Mauer* 
* geringe Größe 1 - 

33.41 Fettwiese mittl. Standorte 3 5,8 

33.80 Zierrasen 2 13,5 

34.50 Röhricht 4 0,05 

35.11 Nitrophytische Saumvegetation, 
grasreich 3 4,0 

35.30 Dominanzbestand  2 0,1 

35.60 Ruderalvegetation  3 4,2 

37.11 Acker mit fragm. Unkrautvegeta-
tion 2 8,3 

37.28 Staudengärtnerei 2 9,2 

41.22 Feldhecke mittl. Standorte 4 0,4 

42.20 Gebüsch mittl. Standorte 4 2,9 

43.10 Gestrüpp 3 0,7 

44.11 Gebüsch mit untypischer Arten-
zusammensetzung 2 0,8 

44.12 Gebüsch aus nicht heimischen 
Straucharten 2 0,3 

44.21 Hecke mit untypischer Artenzu-
sammensetzung 2 0,02 

44.30 Heckenzaun 2 0,7 

45.30 Einzelbaum heimisch, standort-
gerecht, jung 3 6 Stk 

45.30 Einzelbaum heimisch, standort-
gerecht, mittel 4 91 Stk 

45.30 Einzelbaum heimisch, standort-
gerecht, alt 5 38 Stk 

45.30 Einzelbaum nicht heimisch, nicht 
standortgerecht, jung 2 4 Stk 

45.30 Einzelbaum nicht heimisch, nicht 
standortgerecht, mittel 3 30 Stk 

45.30 Einzelbaum nicht heimisch, nicht 
standortgerecht, alt 3 24 Stk 

60.10 Von Bauwerken bestanden 1 22,3 

60.21 Völlig versiegelte Straße, Platz 1 13,5 
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60.22 Teilversiegelte Fläche 1 3,4 

60.23 Schotterweg 1 3,0 

60.24 Sandplatz 1 1,6 

60.25 Grasweg 3 0,3 

60.41 Lagerplatz 1 0,02 

60.50 Kleine Grünfläche 2 2,5 

60.61 Nutzgarten 3 2,1 

60.62 Zier-/Hausgarten 3 0,04 

 
Zusammenfassung: 
 
 
Wertstufe 1 
sehr gering 
 

Wertstufe 2 
gering 

Wertstufe 3 
mittel 

Wertstufe 4 
hoch 

 
45,0% 
 

35,3% 16,5% 3,2% 

 
Biologische Vielfalt 
Aufgrund des Biotoptypenbestands sowohl innerhalb als auch im 
Umfeld des Plangebiets ist insgesamt betrachtet von einer mittle-
ren biologischen Vielfalt auszugehen. Das Gebiet ist nicht Be-
standteil eines Biotopverbundsystems oder eines Wildtierkorri-
dors.  
 

Boden/  
Fläche 

Boden 
Nach Auswertung der flurstücksbezogenen Bodenschätzungsda-
ten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) 
entsprechen die Böden im Plangebiet, soweit eine Bewertung 
vorliegt, alle dem Klassenzeichen L2Lö (Lehm, sehr guter bis 
guter Zustand, aus Löss und Lösslehm).  
Die natürlichen Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 
(Natbod) und „Filter und Puffer für Schadstoffe“ (Fipu) werden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung bewertet. Die Funktion „Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf“ (Akiwas) besitzt eine hohe 
Wertigkeit. Ein Sonderstandort für naturnahe Vegetation liegt nicht 
vor. Ohne Bewertung sind Straßen, Wege, der Sportpark sowie 
die Flächen nördlich des Alten Oßweiler Wegs.  
Detaillierte Angaben sind dem GOP (Kapitel 4.2) zu entnehmen. 
 
Aufgrund der vielfältigen Nutzungen wurden die Böden mehr oder 
weniger stark verändert. Auf den versiegelten Flächen sind die 
Bodenfunktionen vollkommen erloschen. In weiteren Fällen wurde 
das Bodengefüge durch Abtragungen, Umlagerungen oder Ver-
dichtungen verändert wodurch die Bodenfunktionen beeinträchtigt 
sind. Auch der Eintrag von Schadstoffen aus der Gärtnereinut-
zung kann zu Beeinträchtigungen geführt haben (s. Altlasten).  
 

geringe-
besondere 
Bedeutung 
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Fläche 
Bei der Planung handelt es sich um eine flächenschonende In-
nenentwicklung und Nachverdichtung. 
Landwirtschaftliche Flächen in Form von Ackerflächen werden nur 
in geringem Umfang beansprucht (< 1,0 ha). Die ehemaligen 
Gärtnereiflächen (Gewächshäuser) nehmen ca. 3,6 ha des Plan-
gebiets in Anspruch. Ca. 1,1 ha werden von den Gärtnereifreiflä-
chen in Anspruch genommen.  
Zur Ermittlung der Versiegelungsrate des heutigen Bestands wur-
den die Gärtnereiflächen anhand von Vermessungsdaten, die 
übrigen Flächen nach bestehenden Planungsrecht unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt. Dem-
nach sind ca. 39.500 qm vollversiegelt, ca, 8.880 qm sind teilver-
siegelt. Bezogen auf den gesamten Geltungsbereich können so-
mit ca. 43% als vorbelastet angesehen werden.  
Die Fläche des Bebauungsplans „Fuchshof Wohnpark“ beträgt ca. 
11,2 ha. Dies entspricht ca. 0,7% der gesamten Siedlungsfläche 
der Stadt Ludwigsburg und ca. 0,25% der Gesamtgemarkung.  
 
Altlasten 
Das Plangebiet wurde großflächig auf Altlasten untersucht 
(Smoltczyk & Partner, 2006 und 2016; Peter Bergmann Geotech-
nik, 2016). Zu den altlastenverdächtigen Flächen zählen insbe-
sondere die Gärtnereiflächen. Ein Altlastenverdacht ergibt sich für 
die Bereiche Heizöllagerung, Kesselräume, Pflanzenschutzmittel-
lager, Pflanzenschutzmittelaufbereitung und für sonstige Lager-
schuppen. Zur Klärung potenzieller Beeinträchtigungen für die 
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser durch 
einen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen 
erfolgten entsprechende Untersuchungen.  
 
Gärtnerei Jäger 
Es liegen keine kritischen Schadstoffgehalte oder sonstige Hin-
weise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten i.S.d. 
BBodSchG vor. Alle untersuchten Stoffgehalte liegen weit unter 
den nutzungsbezogenen Prüfwerten, selbst für Kinderspielflächen 
als sensibelste Nutzungsart (Smoltczyk & Partner, 2006 und 
2016). 
 
Gärtnerei Kocher 
Spezifische Bodenverunreinigungen durch MKW und AKW konn-
ten nicht festgestellt werden. Organochlorpestizide konnten nicht 
festgestellt werden. Im Bereich der Düngestation 2 wurde ein 
leicht erhöhter PAK-Gehalt festgestellt. Der BaP-Gehalt für Kin-
derspielplätze wurde nicht überschritten. Bei der Untersuchung 
der 9 Teilflächen gab es keine Hinweise auf eine Überschreitung 
der Prüfwerte Boden-Mensch nach der BBodSchV. Nur bei Teil-
fläche 7 ist bei Benzo-apyren (BaP) der Prüfwert für Kinderspiel-
plätze und für Nutzpflanzen erreicht bzw. überschritten. Die Prüf-
werte für Wohngebiete und Freizeitflächen sind nicht überschrit-
ten. Die Untersuchung der Schlacke und deren Unterboden auf 
Dioxine/Furane in den Teilbereichen 5 und 6 ergab Werte weit 
unterhalb des Prüfwertes. Im Bereich der Teilflächen 1-3 waren 
nur eingeschränkt Untersuchungen möglich. Hier und bei Teilflä-
che 10 sind nach Abräumen der Anlage Nachuntersuchungen 
erforderlich.  
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Gewerbestandorte Ehem. Reinigung Renova und Ehem. Tank-
stelle Kegreiss 
Zum Zeitpunkt der Untersuchungen konnten keine bzw. keine 
relevanten Verunreinigungen festgestellt werden.  
 
Kleingartenanlagen/Landwirtschaftlich genutzte Flächen 
Das Gefährdungspotenzial wird als gering eingestuft, da sich Stof-
feinträge dort stärker auswaschen. Eine Untersuchung wird den-
noch empfohlen. 
 

Wasser Das Plangebiet gehört der hydrogeologischen Einheit Gipskeuper 
und Unterkeuper (GWL/GWG) an. Die Durchlässigkeit dieser obe-
ren grundwasserführenden hydrogeologischen Einheit ist somit 
von mittlerer Wertigkeit.  
Im Bereich der bestehenden Versiegelung ist die Grundwasser-
neubildung bereits stark eingeschränkt.  
Wasserschutzgebiete,  Oberflächengewässer, Überschwem-
mungs- und Quellschutzgebiete sind nicht vorhanden. 
 

geringe-
allgemeine 
Bedeutung 

Klima/Luft Gemäß Klimaatlas der Region Stuttgart sind die Freiflächen des 
Plangebiets als Kaltluftproduktionsgebiete dargestellt. Zudem 
handelt es sich um bodeninversionsgefährdete Gebiete. Kenn-
zeichnend für das Freiland-Klimatop ist eine intensive nächtliche 
Frischluft- und Kaltluftproduktion. Zwar sind aufgrund der ebenen 
Topografie keine besonderen Kaltluftströme vorhanden, jedoch 
bildet die Fläche aufgrund ihrer Größe und Nähe zur Innenstadt 
eine wichtige Funktion für bioklimatische Ausgleichsprozesse 
(Verringerung starker Aufheizung). Auch die Sportanlagen, die 
sich westlich anschließen, sind (zum Teil) als Kaltluftproduktions-
flächen ausgewiesen. Sie stellen einen wichtigen „Trittstein“ für 
die Kaltluftversorgung der Innenstadt dar. Insbesondere die land-
wirtschaftlich genutzten Flächen im Trassenbereich der geplanten 
Umgehungsstraße zwischen der L1140 und der Niedersachsen-
straße haben eine wichtige klimaökologische Bedeutung. Durch 
den Temperaturgradient Freifläche – umgebende Bebauung so-
wie das Gefälle wird ein klimaökologischer Luftaustauschprozess 
ausgelöst. Dieser liefert kühlere/frischere Luft in die angrenzen-
den Quartiere. Die Reichweite dieser Strömungen kann bis zu 300 
– 500 m in die Bebauung hinein reichen. Sie bewirken dort eine 
Reduzierung des bioklimatischen (und lufthygienischen) Belas-
tungspotenzials. Der Klimaatlas weist für den Bezugszeitraum 
1971-2000 bereits 30,0-32,5 Tage pro Jahr mit Wärmebelastung 
aus. Während windschwacher Sommernächte liegt die mittlere 
Temperatur um 4:00 Uhr morgens bei 17,7°C (Klimagutachten 
GEO-NET, 2016). Die vorhandenen Bäume und Gehölze besitzen 
klimatische Filter- und Regenerationsfunktionen. 
Die aktuellen Stickstoffdioxid (NO2)-Konzentrationen werden ent-
lang der Fuchshofstraße und Schorndorfer Straße nicht über-
schritten. 
 

allgemeine 
Bedeutung 

Land-
schaftsbild 
und Erho-
lung 

Das Plangebiet ist anthropogen überprägt. Insbesondere die 
Brachflächen der ehemaligen Gärtnerei und die Flächen der 
Stadtgärtnerei sind von geringer Wertigkeit. Als wertgebende 
Elemente sind die Bäume (insbesondere die alte Kastanien-Reihe 
an der Fuchshofstraße) sowie die Gehölzreihen im östlichen Teil 
des Plangebiets zu nennen. Gemäß der Landschaftsbildbewer-

geringe-  
allgemeine 
Bedeutung 
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tung der Landschaftsrahmenplanung Region Stuttgart wird die 
Fläche bei den Kriterien Eigenart als gering, bei Vielfalt und 
Schönheit als mittel bewertet. 
Für die Freizeit- und Erholungsnutzung dienen die Schrebergärten 
und die Sportflächen. Die Fuß- und Radwegeverbindungen stellen 
eine Verbindung zwischen den angrenzenden Stadtteilen und der 
freien Landschaft südlich der Friedrichstraße dar.  
Es bestehen keine relevanten Sichtbeziehungen zur Altstadt oder 
anderen bedeutenden Kulturgütern (z.B. Residenzschloss).  
 

Mensch/Ge
sundheit 

Das Plangebiet ist Lärmimmissionen des Straßenverkehrs und 
der südlich befindlichen Sportstätten unterworfen. Die Immissio-
nen des Straßenverkehrs beschränken sich auf die Fuchshofstra-
ße, die hauptsächlich dem Anwohnerverkehr dient.  
Emissionen durch den Spielbetrieb entstehen durch: 
 
Ludwig-Jahn-Stadion 
SpVgg 07 Vereinsheim 
SpVgg 07 Geschäftsstelle 
Hockeyclub West/Ost 
SCL/MTV Kunstrasen 
SCL/MTV KR neu 
7 Tennisplätze 
4 Beachvolleyballfelder 
Kleinspielfeld 
Skatepark 
Dirtbikebahn 
Bolzplatz 
 
Beim Spielbetrieb am Sonntag im Regelbetrieb werden bis zu 400 
Zuschauer im Stadion angenommen. Es werden Emissionsansät-
ze von bis zu 106,6 dB(A) angenommen.  
 
Die Untersuchungen zu Altlasten der Gärtnereiflächen ergaben 
überwiegend keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wir-
kungsgrads Boden-Mensch. Bei einigen Flächen sind erhöhte 
Werte von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) und Benzo-apyren (BaP) nachgewiesen worden. Die 
Richtwerte für Wohngebiete und Freizeitflächen sind nicht über-
schritten. Der Prüfwert für Kinderspielflächen ist im Bereich einer 
Teilfläche der Gärtnerei Kocher überschritten. Dort ist ein Boden-
austausch erforderlich.  
 

allgemeine 
Bedeutung 

Kultur-
/Sachgüter 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Bodendenkmale oder sons-
tigen Kulturgüter oder Sachgüter bekannt. Das südlich angren-
zende Ludwig-Jahn-Stadion ist mit Tribüne, Hauptkampfbahn und 
umlaufender Zuschauerplatzanlage als Kulturdenkmal nach § 2 
DSchG geschützt.  
 

geringe Be-
deutung 

Erhaltungs-
ziele und 
Schutz-
zweck der 
Natura 
2000-
Gebiete  

Das Plangebiet liegt außerhalb von Natura 2000-Gebieten. Das 
nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet 7021-342 
„Nördliches Neckarbecken“, ca. 1,5 km nordwestlich des Plange-
biets.  

geringe Be-
deutung 
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Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 
 
    Schutzgut 
 
wirkt auf 

Boden Wasser 
 

Klima und 
Luft 

Tiere/ 
Pflanzen 

Land-
schaft/ 

Erholung 

Mensch Kultur-
/Sachgüter 

Boden  
Bodenent-
wicklung 

 

Boden-
entwick-

lung 

Vegetati-
on als 

Erosions-
schutz 

 

 

Trittschä-
den durch 

Erho-
lungsnut-

zung 

 

Wasser 
 

Wasser-
speicher, 
Grund-

wasserfil-
ter 

 

 
Nieder-
schlag 

Vegetati-
on als 

Wasser-
speicher 
und -filter 

Retenti-
onsraum 

Bebauung 
beein-

trächtigt 
Wasser-
haushalt, 
höherer 
Schad-
stoffein-

trag 
 

 

Klima und Luft 

Filter u. 
Puffer für 

Schadstof-
fe 
 

Verduns-
tungsrate 

 

Mikro-
klimaaus-

gleich, 
Luftreini-

gung 
 

Art der 
Bebauung 
beeinflusst 
Kaltluft und 
Luftreinhal-

tung 
 

  

Tiere/ 
Pflanzen 

Boden als 
Lebens-

raum und 
Standort-

faktor 
 

Nieder-
schlagsra-

te als 
Standort-

faktor 

Tempera-
tur als 

Standort-
faktor 

 
Biotopver-
netzung 

Flächen-
inan-

spruch-
nahme 
von Le-

bensräu-
men 

 

Gebäude 
als Lebens-

raum 

Landschaft/ 
Erholung 

 
formt  
Relief  

Einfluss-
faktor auf 

Erho-
lungseig-

nung 
 

Bewuchs 
und Ar-

tenvielfalt 
als Cha-
rakteristi-

kum 
 

 

Ausgangs
gangs-
punkt 

Erholung 

Prägung 
des Land-

schaftsbilds 

Mensch 

Standort 
für Ge-

bäude und 
Infrastruk-

tur 
 

 

Klima- und 
lufthygie-
nischer 

Ausgleich 

Vegetati-
on als 

Filter und 
Puffer 

Erholungs-
raum 

 
Zeugnis 
Kulturge-
schichte 

Kultur-
/Sachgüter 

     Erhaltung  
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5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde kein unmittelbarer Eingriff in Natur und Landschaft erfol-
gen. Auf den Brachflächen würde sich die natürliche Sukzession im Laufe der Zeit weiter fortset-
zen, sodass in der Zukunft wahrscheinlich mit einer höheren naturschutzfachlichen Wertigkeit und 
biologischen Vielfalt zu rechnen wäre.  
Auf der anderen Seite würde bei Nichtdurchführung der Planung das Ziel einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung verfehlt, da ein großer innerstädtischer Bereich für die Wohnbauentwicklung ungenutzt 
bliebe. Da ein dringender Wohnraumbedarf besteht, könnte sich die Suche nach Alternativflächen 
auch auf den geschützten Außenbereich („Grüne Wiese“) erstrecken. 
Des Weiteren blieben Baurechte nach den bisher rechtskräftigen Bebauungsplänen erhalten und 
eine Bebauung wäre nach diesen Vorgaben möglich.  
 
 
 

6 Voraussichtlich erheblich beeinflusste Schutzgüter 

Eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Schutzgütern, ob diese durch die Planung erheb-
lich oder nicht erheblich beeinflusst werden, erfolgt unter nachfolgendem Kapitel 7. 
 
Schutzgut erheblich nicht er-

heblich 
Auswirkungen 

Tiere, Pflanzen und ihre Lebens-
räume (Arten und Biotope, biologi-
sche Vielfalt) 

X  Verlust von Biotopflächen, Eintritt 
von Verbotstatbeständen nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 

Boden X  Überwiegend Verlust der Boden-
funktionen durch Versiegelung 

Fläche  X  
Wasser X   
Klima/Luft X   
Landschaftsbild und Erholung  X   
Mensch/Gesundheit  X  
Kultur-/Sachgüter  X  
Natura 2000  X  
Emissionen, Abfälle, Abwässer  X  
Erneuerbare Energien  X  
Pläne  X  
Luftqualität   X  
Wechselwirkungen  X  
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7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

 
Gemäß Anlage 1 Nr. 2b des BauGB ist eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 
bei Durchführung der Planung, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe a bis i BauGB zu beschreiben, unter anderem infolge 
 
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich 
Abrissarbeiten, 
 
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu 
berücksichtigen ist, 
 
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht , Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 
 
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 
durch Unfälle oder Katastrophen), 
 
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete 
mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 
 
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels, 
 
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe.  
 
 
 
Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen auf die Schutzgüter beziehen sich dabei auf die  
 

• Bauphase: Baubedingte Wirkungen werden durch die Herstellung der Gebäude und Infra-
struktur mit entsprechenden Baustellentätigkeiten hervorgerufen und sind mit vorüberge-
henden (temporären) Wirkungen verbunden. Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch 
die Errichtung der Gebäude und Infrastruktur und sind i.d.R. dauerhaft.  

 
und die 
 

• Betriebsphase: Betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch die Nutzung und sind i.d.R. 
dauerhaft.  
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7.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Durch die Planung können artenschutzrechtlich relevante Tierarten 
(Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen) von den Zugriffsverboten 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG betroffen sein. Es können Tiere 
getötet, erheblich gestört und/oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestä-
ten bzw. Nahrungshabitate zerstört werden.  
Es gehen Biotoptypen von geringer bis hoher Wertigkeit durch Über-
bauung dauerhaft verloren.  
 
Tiere 
Nach gutachterlicher Einschätzung sind bei Umsetzung der Planung 
folgende Auswirkungen auf streng und besonders geschützte Arten 
zu erwarten: 
 
Fang, Verletzung oder Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Brutvögel, Fledermäuse und Zauneidechsen einschließlich Gelegen 
oder Nestlinge können durch Rodung von Gehölzen, Abriss von Ge-
bäuden und Bodeneingriffen im Zuge der Baufeldfreimachung verletzt 
oder getötet werden.  
Durch Einhaltung der Bauzeitenregelung außerhalb der Aktivitätspha-
se kann dieser Verbotstatbestand ausgeschlossen werden.  
 
Erhebliche Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
Während der Baumaßnahmen sind Störwirkungen auf brütende Vögel 
nicht auszuschließen. Das Eintreten des Verbotstatbestands ist je-
doch nicht zu erwarten, da der Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lationen nicht gefährdet wird. Da im Bereich der geplanten Bauflä-
chen keine Wochenstuben von Fledermäusen vorhanden sind ist 
nicht zu erwarten, dass der Verbotstatbestand eintritt. 
 
Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Bei der Rodung von Bäumen mit Bruthöhlen und Beseitigung von 
Nisthilfen werden Fortpflanzungsstätten von Höhlenbrütern zerstört. 
Durch die vorgezogene Bereitstellung von geeigneten Nisthilfen kann 
der Funktionserhalt im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewähr-
leistet werden (CEF-Maßnahmen). Für die vom Verlust von Gebü-
schen und Baumbeständen betroffenen Frei- und Baumbrüter steht in 
der unmittelbaren Umgebung insgesamt weiter ein hohes Angebot an 
geeigneten Lebensräumen zur Verfügung.  
Beim Abriss von Gebäuden und der Beseitigung von Altbäumen kön-
nen Quartiersstrukturen verloren gehen, die v.a. von Zwergfleder-
mäusen als Zwischenquartiere genutzt werden. Der Verbotstatbe-
stand kann durch die vorgezogene Bereitstellung geeigneter künstli-
cher Nisthilfen umgangen werden (CEF-Maßnahmen).  
Durch die Überbauung können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Zauneidechse zerstört oder beschädigt werden. Ca. 915 qm Lebens-
stätte der Zauneidechse werden direkt in Anspruch genommen, ca. 
2.700 qm der potenziellen Lebensraumfläche durch Nutzungsintensi-
vierung beeinträchtigt. Mit der Anlage von Ersatzhabitaten innerhalb 
des Plangebiets (CEF-Maßnahmen) kann der Eintritt des Verbotstat-
bestands verhindert werden. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion 
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der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen erhalten bleibt und 
der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird.  
 
Biotope 
Mit der Schaffung eines durchgrünten Wohngebiets und dem Erhalt 
von Gartenanlagen und der Aufwertung bestehender Grünflächen ist 
insgesamt betrachtet nicht von einer erheblichen Verschlechterung 
auf die Biotopstrukturen auszugehen. 
 
Biologische Vielfalt 
Durch Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich ist nicht 
mit erheblichen Beeinträchtigungen auf die biologische Vielfalt zu 
rechnen. Wanderungs- und Verbindungskorridore werden nicht ein-
geschränkt. 
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Durch die Zunahme von Verkehr und Bevölkerung können Tierarten 
auch in den angrenzenden Kontaktflächen gestört oder beunruhigt 
werden. 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen auf die biologische Vielfalt ist 
nicht zu rechnen. Bedeutsame Biotopverbundräume oder Wanderkor-
ridore werden durch die Planung nicht zerschnitten. 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzguts. 

 

7.2 Schutzgut Boden/Fläche 

Schutzgut Boden/Fläche  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Durch die Errichtung der Gebäude und die Anlage von Erschlie-
ßungsflächen sowie der erforderlichen Geländemodulationen werden 
Böden versiegelt und verdichtet, was mit einer Beeinträchtigung bzw. 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen einhergeht.  
Auf den unversiegelt und nicht überbauten Flächen ist mit keinen 
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.  
Zukünftig stellt sich die Versiegelungsrate im Plangebiet wie folgt dar: 
 

- von Bauwerken bestandene Flächen: 21.381 qm 
- vollständig versiegelte Flächen: 29.609 qm 
- teilversiegelte Flächen: 11.595 qm 

 
Im Bestand stellt sich Versiegelungsrate im Plangebiet wie folgt dar: 
 

- von Bauwerken bestandene Flächen: 24.605 qm 
- vollständig versiegelte Flächen: 14.890 qm 
- teilversiegelte Flächen: 8.883 qm 

 
Im Rahmen der Flächeninanspruchnahme und Bebauung entsteht 
eine Netto-Neuversiegelung in Höhe von ca. 11.495 qm durch voll-
ständige Versiegelung und ca. 5.685 qm durch Teilversiegelung (Ver-
siegelungsgrad 75%). Dies entspricht einer Überbauung ca. 56,7% 
des Plangebiets. Im Bestand sind bisher ca. 43% überbaut. Damit 
können ca. 13,7% zusätzlich zum Bestand bzw. bestehenden Pla-
nungsrechten überbaut werden. 



 
Bebauungsplan „Fuchshof Wohnpark“ Nr. 045/02                                                                                                     20.12.2022 
    
 

WICK+PARTNER                                                                                                                                                            Seite 21 von 56 
 

Aufgrund der Vorbelastung und geringen Bedeutung der Bodenfunk-
tionen in weiten Teilen des Plangebiets konzentriert sich die Erheb-
lichkeit der Beeinträchtigung auf Bodenbereiche mit hohen Wertigkei-
ten der Funktionen natürlicher Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper 
im Wasserkreislauf und Filter/Puffer für Schadstoffe.  
Durch die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, der Anlage von 
Grünflächen und Dachbegrünung kann der Eingriff minimiert werden.  
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Mit der Planung werden brachgefallene Flächen im städtischen In-
nenbereich wieder nutzbar gemacht. Damit wird einem Grundsatz des 
Baugesetzes nach einer nachhaltigen, bodenschonenden städtebau-
lichen Entwicklung gefolgt. Es werden somit wertvolle Bodenressour-
cen geschont und bleiben der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehal-
ten. Einer weiteren Zersiedelung in den Außenbereich wird damit 
entgegengewirkt.  
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzguts im Bereich bisher unbebauter und hö-
herwertiger Böden. 

 

7.3 Schutzgut Wasser 

Schutzgut Wasser  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Der Grundwasserneubildung kommt im Plangebiet eine geringe-
allgemeine Bedeutung zu. 
Durch die Errichtung der Gebäude sowie den versiegelten Flächen 
fällt vermehrt Oberflächenwasser an, das nicht versickern kann und 
zusätzlich den Vorfluter belastet. In Wohngebieten ist mit mittleren 
Versieglungsgraden zu rechnen. Durch die Gestaltung großzügiger 
öffentlicher Grünflächen, die Verwendung wasserdurchlässiger Belä-
ge, die Anlage von Retentionsmulden und extensive Dachbegrünung 
werden die Eingriffe minimiert.  
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich. Anfallendes 
Niederschlagswasser wird über die Dachbegrünung zeitlich verzögert 
abgegeben. Retentionsmulden und Grünflächen halten das Oberflä-
chenwasser ebenfalls zurück und bilden eine natürliche Versickerung. 
 

Bewertung Anlagebedingt führt das Vorhaben voraussichtlich zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser.  

 

7.4 Schutzgut Klima/Luft 

Schutzgut Klima/Luft  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Das Plangebiet besitzt ein Potenzial für die Kaltluftentstehung, wel-
ches durch überbaute Flächen verloren geht. Es ist mit dem Verlust 
klima- und lufthygienisch wirksamer Strukturen zu rechnen. Die Ver-
änderungen der Kaltluftabfluss- und Durchströmungsverhältnisse sind 
als nicht erheblich einzustufen und haben keine messbaren negativen 
Auswirkungen auf angrenzende oder benachbarte schutzbedürftige 
Bebauung. 
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Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Mit einem leichten Anstieg der Emissionen durch Verkehr und Feue-
rungsanlagen auf das lokale Kleinklima ist zu rechnen.  
Maßnahmen, wie Dach- und Fassadenbegrünung, Anlage von Grün-
flächen und Bepflanzung mit Bäumen mindern diese Beeinträchtigun-
gen.  
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzguts Klima/Luft. 

 

7.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Durch die Entwicklung eines durchgrünten Wohnquartiers werden die 
Brachflächen deutlich aufgewertet. Dazu tragen umfangreiche Ein- 
und Durchgrünungsmaßnahmen, der Ausschluss ortsuntypischer 
Materialien und die Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen bei. 
Erhebliche Auswirkungen auf relevante Sichtbeziehungen ergeben 
sich nicht. 
Die Freizeit- und Erholungsflächen der angrenzenden Sportanlagen 
bleiben größtenteils erhalten. Für das geplante Parkhaus und einen 
Teil der öffentlichen Grünanlage werden Tennisplätze, Beachvolley-
ballfelder und Rasenspielfelder entfallen. Diese werden an anderer 
Stelle ersetzt. Die innerhalb des Geltungsbereichs befindlichen Klein-
gärten bleiben erhalten.  
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich.  
 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzguts Landschaftsbild/Erholung. 

 

7.6 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Schutzgut Mensch/Gesundheit  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Während der Bauphase ist für die angrenzende Nachbarschaft durch 
An- und Abtransport und die Bauarbeiten selbst mit temporären 
Lärmemissionen zu rechnen. 
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Unter Berücksichtigung der geplanten Lärmschutzwand an der Nord-
seite des Ludwig-Jahn-Stadions, der beiden Lärmschutzwälle östlich 
des Skaterparks und des neuen SCL/MTV Kunstrasenplatzes und 
des Walls westlich des HCL-Gebäudes an der Fuchshofstraße wer-
den Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV an allen maßgeblichen 
Immissionsorten an den geplanten Gebäuden eingehalten.  
Durch den zusätzlich zu erwartenden Anliegerverkehr ist mit ortstypi-
schen Verkehrsimmissionen zu rechnen. Im Bereich der Kleingärten 
ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen, da der Aufenthalt 
innerhalb der Gärten zeitlich begrenzt ist. 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzguts Mensch und menschliche Ge-
sundheit.  
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7.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Schutzgut Kultur-/Sachgüter  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Mit dem Auftreten archäologischer Funde ist jederzeit zu rechnen, 
obwohl im Plangebiet keine Hinweise bekannt sind.  
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich.  
 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzguts Kultur- und Sachgüter.  

 

7.8 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich.  
 
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich.  
 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke von 
Natura 2000-Gebieten. 

 

7.9 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 
 

Die während der Bauphase anfallenden Abfälle und Abwässer wer-
den nach den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Bundes-
Bodenschutzgesetz) und anerkannten Regeln der Technik fachge-
recht entsorgt und behandelt. Emissionen durch Baumaschinen sind 
nur temporär gegeben. 
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 
 

Mit Maßnahmen des klimaangepassten Bauens (s. Punkt 7.10) wer-
den CO2-Emissionen vermindert. Die im Wohngebiet üblichen anfal-
lenden Abfälle, wie Hausmüll und Grünschnitt sowie Abwässer wer-
den regelkonform entsorgt und behandelt.  
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen in Bezug auf Emissionen, Abfälle und Abwässer.  

 

7.10 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht ersichtlich, da die Bauphase 
temporär beschränkt ist.  
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Auswirkungen während 
der Betriebsphase 
 

Die Stadt Ludwigsburg hat verschiedene Maßnahmen zur Klimaan-
passung ergriffen, u.a. mit der Klimaanpassungsstrategie (KliK), dem 
Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept und dem „Masterplan 
Energie“. Es liegt ein Energiekonzept für das Quartier Fuchshof vor 
(EGS-PLAN INGENIEURGESELLSCHAFT, 05.07.2021). Der Rahmenplan 
wurde hinsichtlich der Festlegung eines CO2-Gesamtziels positiv 
bewertet. Dazu tragen die hohe Flächeneffizienz hinsichtlich geplan-
ter Einwohnerzahl und der hohe Anteil an Geschosswohnen bei. 
Ebenso wurden Klimaanpassungsmaßnahmen im Freiraum positiv 
bewertet.  
Im Quartier Fuchshof werden folgende Rahmenbedingungen defi-
niert: 
 

• Dämmstandard gemäß KfW Effizienzhaus 55 
• Mehrfamiliengebäude mit kontrollierten Abluftanlage 
• Einfamilienhäuser, Schule, Kita Lüftungsanlage mit Wärme-

rückgewinnung  
• Heizwärmeversorgung über Fußbodenheizungen 

 
    Der Bedarf an Energie verteilt sich im Quartier Fuchshof wie folgt: 
 

• Wärme: 3.306 MWh/a 
• Strom: 1.539 MWh/a 

 
Durch Photovoltaik können 1.200 MWh/a regenerativ erzeugt werden. 
Die Nutzung der Solarenergie ist durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplans möglich. Darüber hinaus gilt eine kombinierte Nutzung 
von Photovoltaik und Dachbegrünung.  
Im gesamten Quartier sollen Stromverbünde auf Blockebene anstatt 
konventioneller Hausanschlüsse von jedem einzelnen Gebäude um-
gesetzt werden, um eine möglichst hohe Eigenversorgung durch lokal 
erzeugten Solarstrom zu erzielen.  
Von den geplanten Stellplätzen sollen ca. 25% E-Mobilitäts-
Stellplätze angesetzt werden. Dies entspricht 122 privaten E-
Stellplätzen und 10 E-Stellplätzen im öffentlichen Bereich.  
Die zentrale Wärmeversorgung im Quartier erfolgt mit Fernwärme der 
SWLB. Zudem soll bei den Gebäuden ein Anteil von 50% bezogen 
auf die angestrebte Brutto-Grundfläche in Holz(hybrid-)bauweise rea-
lisiert werden. Mit diesen Maßnahmen kann der Zielwert für „klima-
neutrales Wohnen“ von 1-4,5 kg CO2/(m2

Wfl.*a) erreicht werden.  
Zusätzlich kann ein Nutzerinformationssystem zum energiebewussten 
Verhalten und Energiesparen beitragen.  
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien.  

 

7.11 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen 

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen (Wasser-, Abfall-, Immissi-
onsschutzrecht) 
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 
 

Die Planung widerspricht nicht den Darstellungen des Landschafts-
plans oder sonstigen Plänen des Wasser-, Abfall- oder Immissions-
schutzrechts.  
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Auswirkungen während 
der Betriebsphase 
 

Die Planung widerspricht nicht den Darstellungen des Landschafts-
plans oder sonstigen Plänen des Wasser-, Abfall- oder Immissions-
schutzrechts.  
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen. 

 

7.12 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 
 

Während der Bauphase kann die Luftqualität im Plangebiet vorüber-
gehend durch Baumaschinen etc. beeinträchtigt sein. 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 
 

Erhebliche Auswirkungen sind nicht ersichtlich. Dazu tragen umfang-
reiche Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen und die Dachbegrünung 
bei. 
 

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen. 

 

7.13 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen 
 
Auswirkungen während 
der Bauphase 
 

Die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Schutzgüter betrifft ein 
vernetztes Wirkungsgefüge. Nachfolgend sind diejenigen aufgeführt, 
die im Planungsgebiet wahrscheinlich sind.  
 
Die wesentlichen Auswirkungen der Planung beziehen sich auf das 
Schutzgut Boden, da seine Eigenschaften und Leistungsfähigkeit 
maßgeblich die Art und Intensität der Nutzung prägen. Durch das 
geplante Vorhaben ergeben sich nachteilige Auswirkungen aufgrund 
der geplanten Flächenversiegelung und Bodenverdichtung. Damit 
ergeben sich Wechselwirkungen wie der Verringerung der Grund-
wasserneubildung, der Verschiebung des Spektrums an Tier und 
Pflanzenarten, der Veränderung des Kleinklimas, des Landschaftsbil-
des und der Erholungsfunktion sowie auf Kultur- und Sachgüter.  
 
In der Gegenüberstellung der Vorbelastungen und der geplanten 
Nutzung ist nicht mit erheblichen Wechselwirkungen unter den 
Schutzgütern zu rechnen.  
 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase 
 

Erhebliche Auswirkungen sind nicht ersichtlich. Langfristig gesehen 
ist mit positiven Wechselwirkungen zu rechnen.  

Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern.  
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8 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 
Gemäß §14 BNatSchG gelten alle Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, welche die Leis-
tungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können als Eingriff. Nach §15 BNatSchG sind vermeidbare 
Eingriffe zu unterlassen, unvermeidbare sind auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompen-
sieren.  
Im Umweltbericht sind Maßnahmen zu formulieren, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden können, wobei sowohl 
die Bauphase, als auch die Betriebsphase abzudecken ist.  
Die Maßnahmen zielen auf die Verbesserung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere, 
Pflanzen und Landschaftsbild/Erholung ab.  

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Die nachfolgenden Maßnahmen sind dem Grünordnungsplan (G2 LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, 2022) 
und dem Artenschutzkonzept (PUSTAL, 2022) entnommen.  

8.1.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen – Maßnahmennummer M1 

a) Ökologische Baubegleitung und Monitoring 
Zur Sicherung der ökologischen Maßnahmen / Vermeidungsmaßnahmen ist eine ökologi-
sche Baubegleitung durchzuführen.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.6, GOP Kapitel 9.9) 
 

b) Bauzeitenbeschränkung 
Innerhalb der betroffenen Lebensstätten der jeweiligen Art gelten zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG folgende Bauzeitenbeschränkungen:  
 
Zauneidechsen: Oktober bis März, außerhalb von Winterquartieren (grabbares Substrat, 
Baumstubben, Stein- oder Asthaufen), welche durch eine ökologische Baubegleitung fest-
gelegt werden. Bei Eingriffen in Winterquartiere wird eine Vergrämung erforderlich.  
 
Vögel: Oktober bis Ende Februar  
 
Fledermäuse: November bis Ende Februar  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.1, GOP M3) 

 
c) Baufeldräumung und Rodungen 

Baufeldräumung und Rodungen im Rahmen der Erschließung dürfen nur in der Zeit vom 
01.11. – 28. / 29.02. stattfinden.  
Nach Fällung der betroffenen Höhlenbäume, in denen besonders geschützte Käferarten 
nachgewiesen wurden, ist eine geeignete Lagerung der Stammteile sowie stärkerer Äste 
(bis 12 cm Durchmesser) erforderlich. Das Material ist an geeigneter Stelle aufrecht ent-
sprechend der natürlichen Wuchsrichtung aufzustellen (anlehnen an vorhandene Bäume 
oder steile zeltartige Aufstellung). Vorhandene Höhlen sind vor der Fällung fachgerecht 
temporär zu verschließen und nach erfolgter Versetzung der betroffenen Stamm- und Ast-
bereiche wieder zu öffnen.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.1, GOP M3) 
 

d) Insektenschutz 
Gemäß § 21 Abs. 1 NatSchG sind Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuch-
tung im Außenbereich zu vermeiden. Für die Straßen-, Hof- und Gebäudebeleuchtung sind 
daher umweltverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Empfohlen werden z. B. LED-
Leuchten sowie nach unten abstrahlende Beleuchtungskörper.  
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.2, GOP M2) 

 



 
Bebauungsplan „Fuchshof Wohnpark“ Nr. 045/02                                                                                                     20.12.2022 
    
 

WICK+PARTNER                                                                                                                                                            Seite 27 von 56 
 

e) Vogelschutz 
Zur Vermeidung von Vogelschlag sind für die großflächigen Fensterfronten geeignete, für 
Vögel sichtbare Scheiben zu verwenden oder vergleichbare Maßnahmen zur Vermeidung 
von Vogelschlag zu treffen.  
(s. Festsetzungen Ziff. A 10.7) 
 

f) Gehölzschutz 
Die Gehölzbestand der öffentlichen Grünfläche (Obstbäume), sowie an das Plangebiet an-
grenzende Gehölzbestände, sind während der Bauphase durch geeignete Maßnahmen 
(Bretterzaun oder Vergleichbares) vor Beeinträchtigungen zu schützen.  
 

g) Baumfällungen außerhalb der Winterzeit 
Bei Baumfällarbeiten von Habitatbäumen mit Höhlen- oder Halbhöhlen im Zeitraum von 
Anfang Februar bis Ende Oktober müssen diese vor der Fällung endoskopisch auf Fleder-
mäuse oder andere geschützte Wirbeltiere untersucht und anschließend verschlossen 
werden. Bei Fund eines Individuums muss dieses fachgerecht versorgt werden.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.7) 
 

h) Keine baulichen Änderungen ohne Prüfung 
Während der Vegetationsperiode (März bis November) dürfen an Gebäuden keine bauli-
chen Veränderungen ohne die Prüfung auf mögliche Vorkommen von Fledermäusen 
durchgeführt werden.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.7) 

 
i) Vermeiden von Falleneffekten 

Zur Vermeidung von Falleneffekten gegenüber der freilebenden Tierwelt sind folgende 
Maßnahmen durchzuführen:  
Anlagebedingt können Tiere durch technische Anlagen, Barrieren oder Schächte geschä-
digt oder getötet werden. Um Verletzungen oder Tötungen von Individuen zu verhindern, 
sind anlagebedingte Falleneffekte zu vermeiden bzw. ausreichend zu sichern. Zum beson-
deren Schutz von Kleintieren sind Keller-, Licht- u. a. Schächte mit feinmaschigem, rost-
freien (Draht-)Geflecht gegen Hineinfallen zu sichern (Maschenweite < 0,5 cm).  
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.1, GOP M1) 

 
j) Vergrämungsmaßnahmen im Bereich „Grüne Fuge“ 

Vergrämung der Zauneidechse aus dem Bereich des geplanten Quartiersplatzes mit Hilfe 
von Folien. Vergrämungszeiträume sind Ende März – Anfang Mai und Mitte August – Ende 
September. Die Vergrämung muss mindestens 3 Wochen vor Baufeldräumung / Baube-
ginn erfolgen und darf erst nach Erstellung der Ersatzlebens-räume für die Zauneidechse 
durchgeführt werden. Die Vergrämung erfolgt unter Aufsicht einer ökologischen Baubeglei-
tung.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.4, GOP M10) 
 

k) Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes 
Nach der Vergrämung ist um den geplanten Quartiersplatz sowie entlang der westlichen 
Grenze der „Grünen Fuge“ während der Bauarbeiten ein Reptilienschutzzaun aufzustellen 
und fachgerecht zu unterhalten, um das Wandern der Zauneidechse in den Bereich des 
Quartierplatzes sowie die westlich angrenzende Brachfläche zu vermeiden.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.7.4, GOP M10) 

 
! Die Maßnahmen dienen der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und der Minimierung von Lärm und optischen Störwirkungen.  
 



 
Bebauungsplan „Fuchshof Wohnpark“ Nr. 045/02                                                                                                     20.12.2022 
    
 

WICK+PARTNER                                                                                                                                                            Seite 28 von 56 
 

8.1.2 Baustelleneinrichtung – Maßnahmennummer M2 

Während der Baumaßnahmen ist auf die ordnungsgemäße Lagerung von Baustoffen, Aufschüt-
tungen, Ablagerungen etc. zu achten. Es sind Baustelleneinrichtungs-Ausschlussflächen festzule-
gen sowie ein ausreichender Schutz vor Befahren und Betreten der Baustellenumgebung zu ge-
währleisten. Die Wartung und Pflege der Maschinen, Fahrzeuge und Baustofflager hat nach dem 
Stand der Technik zu erfolgen. Standort, Ausrichtung, Farbwahl, etc. von Bauzäunen, Lichtquellen 
sind an die Umgebung anzupassen. Anfallende Baustoffreste usw. sind fachgerecht zu entsorgen. 
(s. Festsetzungen Ziff. C.2) 
  
! Die Maßnahme dient der Vermeidung und Minimierung von Bodenüberformung, -verdichtung 
und –verunreinigung sowie der Inanspruchnahme von Biotopen, der Vermeidung von Verunreini-
gungen des Gewässerhaushalts, der Vermeidung und Minimierung von Schadstoffimmissionen 
und der Minimierung visueller Beeinträchtigungen und Störwirkungen. 

8.1.3 Oberbodenmanagement – Maßnahmennummer M3 

Anfallender Oberboden ist ordnungsgemäß zu lagern (getrennte Lagerung vom übrigen Erdaushub 
bis zur weiteren Verwendung). Geeignetes Oberbodenmaterial ist bei der Gestaltung von Bepflan-
zungsflächen wiederzuwenden.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.2, GOP M4) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung und Minimierung von Bodenüberformung, -verdichtung 
und –verunreinigung. 

8.1.4 Ausschluss von Grundwasserabsenkung – Maßnahmennummer M4 

Während der Baumaßnahmen ist eine Grundwasserabsenkung zu vermeiden.  
(s. Festsetzungen Ziff. C.5) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung und Minimierung von Bodenverunreinigungen und des 
Gewässerhaushalts.  

8.1.5 Reduzierung der Versiegelung – Maßnahmennummer M5 

Die Versiegelung und Verdichtung ist auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren (flächensparende 
Bauweise).  
 
! Die Maßnahme dient dem Erhalt von Vegetationsflächen und Lebensräumen, der Reduzierung 
des Verlusts an Bodenfunktionen sowie dem Erhalt klima- und lufthygienisch wirksamer Strukturen.   

8.1.6 Anlage von Pflanzflächen – Maßnahmennummer M6 

Die nicht überbauten Flächen sind als geschlossene Vegetationsflächen anzulegen.  
 

a) Öffentliche Grünflächen (ÖG) 
• ÖG 1: Parkanlage Grüne Fuge Nord 
• ÖG 2: Parkanlage Grüner Ring 
• ÖG 3: Spiel und Sport 
• ÖG 4: Kleingartenanlage Grüne Fuge Nord 
• ÖG: Verkehrsgrün 
• ÖG: Private Grünfläche – Hausgärten  

 
b) Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
• PFG 1: Einzelbaumpflanzung  
• PFG 2: Flächige Gehölzpflanzungen 
• PFG 3: Gestaltung privater Grundstücksflächen 
• PFG 4: Sonstige Pflanzungen auf privater Grundstücksfläche 
• PFG 5: Stellplatzbegrünung 
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• PFG 6: Begrünung von Zaunanlagen und Stützmauern innerhalb privater Grundstücksflä-
chen 

• PFG 7: Extensive Dachbegrünung 
• PFG 8: Fassadenbegrünung 
• PFG 9: Begrünung Lärmschutzwand 

 (s. Festsetzungen Ziff. A.11, A.12, GOP Kapitel 9.7) 
 

! Die Maßnahme dient dem Erhalt und der Sicherung von Lebensräumen und der biologischen 
Vielfalt, orts-/landschaftsbildrelevanter Strukturen, dem Erhalt von versickerungsfähigen Flächen 
und Beitrag zur Grundwasserneubildung sowie der Vermeidung von Bodenerosion und Minimie-
rung negativer Auswirkungen auf das Mikroklima.  

8.1.7 Pflanzbindungen – Maßnahmennummer M7 

Erhaltenswerte Bäume und Gehölze sind durch Pflanzbindungen dauerhaft zu sichern. Zur Siche-
rung der potenziellen Lebensstätte des streng geschützten Eremiten (Juchtenkäfer) ist ein Habitat-
baum innerhalb der Parkanlage Grüne Fuge zu erhalten. Ist eine Fällung des Baums notwendig, 
hat diese unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung zu erfolgen. Nach der Fällung ist der 
Baum an geeigneter Stelle als Baumtorso aufzustellen.  
(s. Festsetzungen Ziff. A.13, GOP Kapitel 4.1.4) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung des Verlusts von Biotopstrukturen und Lebensstätten.   

8.1.8 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge – Maßnahmennummer M8 

Die Reduzierung des Versiegelungsgrades wird durch die Verwendung von wasserdurchlässigen 
Belägen auf Stellplätzen und Wegen erreicht. 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.3, GOP M5) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung negativer Veränderungen im Oberflächenabfluss und der 
Grundwasserneubildung sowie der Vermeidung des Verlusts von Boden und Biotopen. 

8.1.9 Erdüberdeckung Tiefgaragen, unterirdische Gebäudeteile – Maßnahmennummer M9 

Die Teile der obersten Decke von Tiefgaragen, erdüberdeckten Garagenbauwerken und unterirdi-
schen Gebäudeteilen, die nicht überbaut sind, sind mit einer Substratschicht von mindestens 0,80 
m Stärke, an Stellen, an denen Gehölz- und Baumpflanzungen vorgesehen sind, mindestens 1,00 
m Stärke zu überdecken. Die Flächen sind zu begrünen und dauerhaft begrünt zu erhalten.  
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.4, GOP M6) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung negativer Veränderungen der Bodenfunktionen und der 
Grundwasserneubildung sowie der Vermeidung des Verlusts von Boden. 

8.1.10 Retentionsmulden – Maßnahmennummer M10 

Zur gedrosselten Ableitung und Versickerung von Niederschlagswasser sind Retentionsmulden 
innerhalb der so gekennzeichneten Bereiche anzulegen. 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.5, GOP M7) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung negativer Veränderungen im Oberflächenabfluss und der 
Grundwasserneubildung. 
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8.1.11 Dachabdeckung aus Metall – Maßnahmennummer M11 

Aufgrund der geplanten getrennten Ableitung von Niederschlagswasser aus Dachflächen dürfen 
keine unbeschichteten Dachabdeckungen, die Kupfer, Zink oder Blei enthalten, verwendet werden. 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.6, GOP M8) 
 
! Die Maßnahme dient der Vermeidung negativer Veränderungen der Grundwasserneubildung 
sowie zum Schutz des Bodens vor Schadstoffeinträgen. 

8.1.12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen – Maßnahmennummer 
M12 

Zum Schutz vor Lärmimmissionen ist nördlich des Ludwig-Jahn-Stadions eine durchgehende ge-
schlossene Lärmschutzwand zu errichten. Die Nordfassade des Parkhauses ist als vollständig 
geschlossene Fassade auszuführen.  
(s. Festsetzungen Ziff. A.14.1, 14.2) 
 
! Die Maßnahme dient der Minimierung von Störquellen für die menschliche Gesundheit.  
 

8.2 Zusammenfassende Übersicht der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen baubedingter Vorhabenwirkungen 
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M1 Artenschutz 
        

M2 Baustelleneinrichtung nach dem 
Stand der Technik        

M3 Oberbodenmanagement 
        

M4 Ausschluss von Grundwasserabsen-
kung 
 

       

 
 
Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen anlage- und betriebsbedingter Vorhabenwirkungen 
Nr. Maßnahme 
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M5 Reduzierung von Versiegelung und 
Verdichtung auf ein unabdingbares 
Maß 

       

M6 Anlage von Pflanzflächen und Unter-
haltung ganzjähriger, geschlossener 
Vegetationsdecken in öffentlichen 
Flächen 
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M7 Sicherung erhaltenswerter Bäume 
und Gehölze durch Pflanzbindung        

M8 Reduzierung des Versiegelungs-
grads durch Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge auf Stellplätzen 
und Wegen  

       

M9  Erdüberdeckung Tiefgaragen, unter-
irdische Gebäudeteile        

M10 Retentionsmulden 
        

M11 Dachabdeckung aus Metall 
        

M12 Lärmschutz 
        

M1 Artenschutz 
        

 

8.3 Maßnahmen zum Ausgleich (planintern) 

Die nachfolgenden Maßnahmen sind aus dem Artenschutzkonzept (PUSTAL, 2022) übernommen. 

8.3.1 CEF-Maßnahmen Zauneidechse 

CEF 1: Ersatzhabitat Zauneidechse 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.8, GOP Kapitel 9.8) 
 
Als CEF-Maßnahme für den Verlust der Lebensstätte der Zauneidechse sind geeignete Ersatzha-
bitate anzulegen. Die Ersatzlebensräume für die Zauneidechse müssen zum Zeitpunkt des Ein-
griffs wirksam sein und einen räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort aufweisen. Für die 
Schaffung geeigneter Ersatzlebensräume sind im südlichen Bereich der Grünfläche „ÖG 1“ 3 kom-
binierte Stein-Holz-Riegel anzulegen. Auf den umliegenden Flächen ist eine Magerrasenstruktur 
durch Abmagerung oder Einsaat zu entwickeln, welche ein hohes Nahrungsangebot gewährleistet.  

 
Die Flächen um die kombinierten Stein-Holz-Riegel sind durch folgende Pflegemaß-nahmen weiter 
aufzuwerten und dauerhaft als geeigneter Lebensraum für Zauneidechsen zu erhalten:  
 

• Altgrassaum um den kombinierten Stein-Holz-Riegel von 50 – 100 cm Breite stehen 
lassen.  Alle 2 Jahre oder nach Bedarf mit Balkenmäher (alternativ händisch) mähen.  
(Schnitthöhe 6 – 10 cm). 

• Bewuchs mit niedrigem Gebüsch auf sonnenabgewandter Seite des Stein-Holz-
Riegels ist erwünscht.  

• Aufkommendes Gebüsch auf Sonnenseite nach Bedarf ca. alle 2 Jahre entfernen. Der 
Stein-Holz-Riegel darf nicht durch Aufwuchs beschattet werden.  

• Aufkommendes Gehölz muss entfernt werden.  
• Verrottetes Material entfernen und ersetzten (Material von Hecken- / Gehölz-schnitt 

kann verwendet werden).  
 

Die Funktionsfähigkeit der CEF-Maßnahmen ist durch ein Monitoring im Abstand von 
1, 2 und 3 Jahren an dem Eingriff zu überprüfen.  

 
Die Grünfläche „ÖG 4“ im Bereich der Kleingartenanlagen ist als Lebensraum für die Zauneidechse 
durch eine extensive Nutzung zu erhalten und zu entwickeln. Hierbei sind folgende Kriterien zu 
beachten:  
 

• Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden.  
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• Verzicht auf den Einsatz von Mineraldünger, Alternativen bieten die Kompost-
wirtschaft.  

• Naturnahe Gestaltung vieler unterschiedlicher Freiflächen, kleinflächigen Strukturen, 
Saumstreifen und Brachen.  

• Schonende Mahdmethoden der Wiesenflächen innerhalb der Kleingärten (Schnitthöhe 
6 – 10 cm, wenige Mahdzeitpunkte).  

 

8.3.2 CEF-Maßnahmen Vögel 

CEF 2: Ersatznistkästen für höhlenbrütende Europäische Vogelarten 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.9, GOP Kapitel 9.8) 
 
Zum vorgezogenen Ausgleich für den Verlust von Lebensstätten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 
sind zur Sicherung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 12 Staren-, 18 Sper-
lings-, 4 Höhlenbrüter- und 2 Nischenbrüterkästen sowie 6 Baumläuferhöhlen innerhalb der öffent-
lichen Grünflächen ÖG 1 und ÖG 2 sowie in der Allee südlich der Fuchshofstraße anzubringen. Es 
sind nur Bäume ohne artenschutzfachliche Relevanz (keine erkennbaren Höhlen) als Standort zu 
wählen. An den Baumstämmen, welche als Vermeidungsmaßnahme für holzbewohnende Käfer 
gefällt und erhalten werden, können ebenfalls Nistkästen angebracht werden. Dabei sind beste-
hende Höhlungen und morsche Stammbereiche freizuhalten. Das Anbringen bzw. Installieren der 
Nistkästen ist durch eine entsprechende Fachkraft (Biologe, Tierökologe oder vergleichbar) zu 
begleiten.  
 
CEF 5: Sukzessionsgehölz und Gehölzpflanzung für Gebüsch- und Höhlenbrüter 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.12, GOP Kapitel 9.8) 
 
Zum vorgezogenen Ausgleich für den Verlust von Lebensstätten der Gebüsch- und Heckenbrüter 
ist in der öffentlichen Grünfläche ÖG 4 innerhalb der mit "CEF 5" gekennzeichneten Fläche aus 
den vorhandenen Sukzessionsstadien eine vielfältig strukturierte Gehölzfläche zu entwickeln und 
ggf. durch Einzelstrauchpflanzung unter Verwendung standortgerechter gebietsheimischer Arten 
aus Vorkommensgebiet 5.1 "Süddeutsches Hügel -und Bergland zu ergänzen. Aufkommende Grä-
ser und Kräuter sind in den ersten Jahren durch Hacken, Ausmähen oder Freischneiden zu redu-
zieren.  
Wenige Jahre nach der Neuanlage können einzelne Heckenabschnitte auf den Stock gesetzt wer-
den. Langfristig ist das Gehölz in einem Turnus von 10 – 25 Jahren abschnittsweise (max. 1 / 4 der 
Gehölzfläche zeitgleich) auf den Stock zu setzen. 
Weitere Gehölzpflanzungen für den Verlust von Lebensstätten der Gebüsch- und Heckenbrüter 
sind in den Festsetzungen der Öffentlichen Grünfläche ÖG 4 enthalten sowie mit dem Pflanzgebot 
2 in den Öffentlichen Grünflächen ÖG 2 und ÖG 4 festgesetzt. Darüber hinaus wird der Verlust an 
Lebensstätten für Gebüsch- und Heckenbrüter durch Maßnahmen außerhalb des Plangebiets ca. 
350 m südlich des Geltungsbereichs durch Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen auf 840 m2 Flä-
che sowie durch Aufwertung eines Wäldchens auf 2.550 m2 Fläche kompensiert. 
Die Umsetzung des Pflanzgebotes 2 in der öffentlichen Grünfläche ÖG 2 erfolgte bereits im Früh-
jahr 2022, die Maßnahmen außerhalb des Plangebiets wurden im Jahr 2022 begonnen und wer-
den vorauss. im Jahr 2023 abgeschlossen. 

8.3.3 CEF-Maßnahmen Vögel und Fledermäuse 

CEF 3: Baumtorsi für Vögel und Fledermäuse 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.10, GOP Kapitel 9.8) 
 
Zum vorgezogenen Ausgleich für den Verlust von Lebensstätten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 
sowie Baumfledermäuse sind zur Sicherung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammen-
hang 4 Baumtorsi aus mindestens je 3 Stamm- oder Astteilen innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
ÖG 2 "Grüner Ring Nord“ sowie an geeigneter Stelle im Gebiet des Sportparks Süd West aufzu-
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stellen. Hierfür sind die Stämme und Äste der gerodeten Habitatbäume aus dem Geltungsbereich, 
die Höhlungen aufweisen, zu verwenden. 
Anforderungen der Verkehrssicherheit sind zu beachten, ggf. sind die Aufstellbereiche durch Ab-
zäunen gegen Betreten zu sichern. 

8.3.4 CEF-Maßnahmen Fledermäuse 

CEF 4: Ersatznistkästen für höhlenbrütende Fledermausarten 
(s. Festsetzungen Ziff. A.10.11, GOP Kapitel 9.8) 
 
Zum vorgezogenen Ausgleich für den Verlust von Lebensstätten der Baum- und Gebäudefleder-
mäuse sind zur Sicherung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang 37 Fleder-
mausrundkästen sowie 36 Fledermausflachkästen innerhalb der öffentlichen Grünflächen sowie in 
der Allee südlich der Fuchshofstraße anzubringen. Vor der Rodung der Habitatbäume sowie dem 
Abriss von Gebäuden (Gärtnerei und Gartenhäuser), welche potenzielle Quartiere für Fledermäuse 
bieten, sind diese auf das Vorkommen von Fledermäusen und Quartiere zu untersuchen. Bei ei-
nem positiven Befund sind pro Baum ein Rundkasten und pro Gebäude ein Flachkasten anzubrin-
gen. Bei einem negativen Befund entfällt der Ersatz. Handelt es sich bei dem Fund um eine Wo-
chenstube, ist diese abhängig von der Art durch ein ausreichendes Quartiersangebot zu ersetzen 
(z. B. Zwergfledermaus: Fledermaushöhle 1 FD). Die Wirksamkeit der Ersatzquartiere für die Wo-
chenstube ist durch ein Monitoring zu überprüfen.  
Das Anbringen bzw. Installieren der Fledermauskästen an Bäumen und Gebäuden ist durch eine 
entsprechende Fachkraft (Biologe, Tierökologe oder vergleichbar) zu begleiten. Es sind nur Bäume 
ohne artenschutzfachliche Relevanz (keine erkennbaren Höhlen) als Standort zu wählen. An den 
Baumstämmen, welche als Vermeidungsmaßnahme für holzbewohnende Käfer gefällt und erhalten 
werden, können ebenfalls Fledermauskästen angebracht werden. Dabei sind bestehende Höhlun-
gen und morsche Stammbereiche freizuhalten.  
 

8.4 Maßnahmen zum Ausgleich (planextern) 

8.4.1 CEF-Maßnahmen Vögel 

a) Als CEF-Maßnahme für den Verlust der Lebensstätte der Hecken- und Gebüschbrüter ist 
ein Gehölz mit einer Fläche von 840 m² im südlichen Bereich des Rahmenplangebiets 
(FlSt. 830/1 und 830) zu pflanzen. Die Herstellung des Gehölzes erfolgt über die Neupflan-
zung von gebietsheimischen Gehölzen. 

 
b) Als CEF-Maßnahme für den Verlust der Lebensstätte der Hecken- und Gebüschbrüter ist 

das Wäldchen mit einer Fläche von 2.550 m² im Süden des Rahmenplangebiets (FlSt. 
1720/1, 1719, 1718/3, 839/1, 830, 838,834/1 und 831/5) zur Förderung von gebietsheimi-
schen Arten aufzuwerten. Dabei sind die Anteile der Nadelgehölze und gebietsfremden Ar-
ten zurückzunehmen.  

 
 
Gesamt-Fazit: 
 
Die durch die geplante Bebauung bewirkten Eingriffe in die Schutzgüter Arten/Biotope, Boden, 
Wasser und Klima/Luft lassen sich innerhalb des Geltungsbereichs zumindest teilweise durch 
Maßnahmen zur Gestaltung und Bepflanzung kompensieren.  
Dies erfolgt in erster Linie durch Schaffung neuer Grünflächen und Vegetationsbeständen mit na-
turnaher Gestaltung und extensiver Nutzung, wodurch die Folgen hinsichtlich des Biotopverlusts 
teilweise ausgeglichen und/oder positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft sowie Landschaftsbild erzeugt werden. 
Letztlich verbleiben aber Beeinträchtigungen der Schutzgüter Arten / Biotope, Boden und Wasser, 
die außerhalb des Plangebiets kompensiert werden müssen. 
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9 Ökologische Bilanz – Ökokonto  

9.1 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Die folgende Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung stellt die prognostizierten Eingriffe in die Natur und 
Landschaft, die vom Bebauungsplan „Wohnpark Fuchshof“ ausgehen, und die zur Eingriffsminimie-
rung und -kompensation notwendigen Maßnahmen und Anforderungen gegenüber.  
 
Die Bilanzierung erfolgt für die 5 Schutzgüter: 

1. Arten und Biotope 
2. Boden 
3. Klima / Luft 
4. Wasser 
5. Landschaftsbild / Erholung 

In der ersten Spalte erfolgt die Bestandsbewertung, in Spalte 2 die Darstellung der Konflikte und in 
Spalte 3 die Auflistung von Maßnahmen zu deren Vermeidung / Minimierung. In der Spalte 4 sind 
die Kompensationen innerhalb des Gebietes erwähnt und aus der Spalte 5 ist die Eingriffsbewer-
tung im Planzustand zu entnehmen. Die nachfolgenden Tabellen sind aus dem Grünordnungsplan 
(G2 LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, 2022) übernommen. 
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 Grünordnungsplan 40 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

8 E i n g r i f f s - / A u s g l e i c h s b i l a n z i e r u n g  
Tabelle 21: Gegenüberstellung Eingriff und Vermeidung/Minimierung sowie Kompensation 

Arten und Biotope 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
45.30 Einzelbaum heimisch 
(alt) 
Gesamt: 798 m2 
Wertstufe 4 (hoch): 
34.50 Röhricht; 41.22 Feld-
hecke mittl. Standorte; 42.20 
Gebüsch mittl. Standorte; 
45.30 Einzelbaum heimisch 
(mittl. Alter) 
Gesamt: 3.791 m2 
Wertstufe 3 (mittel): 
33.41 Fettwiese mittl. Stand-
orte; 35.11 Saumvegetation; 
35.60 Ruderalvegetation; 
43.10 Gestrüpp; 45.30 Ein-
zelbaum heimisch (jung); 
45.30 Einzelbaum nicht hei-
misch (alt/mittel); 60.25 
Grasweg; 60.61 Nutzgarten; 
60.62 Hausgarten 
Gesamt: 18.642 m2 
Wertstufe 2 (gering):  
13.80 Naturfernes Kleinge-
wässer; 33.80 Zierrasen; 
35.30 Dominanzbestand; 
37.11 Acker; 37.28 Stau-
dengärtnerei; 44.11 Gebüsch 
naturraumuntypisch; 44.12 
Gebüsch nicht heimisch; 
44.22 Heck nicht heimisch; 
44.30 Heckenzaun; 45.30 
Einzelbaum nicht heimisch 
(jung); 60.50 Kleine Grünflä-
che, Bodendecker 
Gesamt: 38.643 m2 

A/B 1:  
Vollständiger Verlust/ Beeinträchti-
gung von Arten und Biotopen mittle-
rer bis hoher Wertigkeit durch Über-
bauung, Versiegelung und Teilver-
siegelung 
A/B 2:  
Verlust von 915 m2 Lebensstätte der 
Zauneidechse 
A/B 3:  
Beeinträchtigung von Lebensstätten 
der Zauneidechse durch Nutzungsin-
tensivierung 
A/B 4:  
Verlust von 5.040 m2 Gebüsch- und 
Heckenstrukturen mit Lebensraum-
funktion für Gebüschfreibrüter Euro-
päischer Vogelarten 
A/B 5:  
Verlust von 37 Habitatbäumen mit 
Lebensraumfunktion für höhlenbrü-
tende Europäische Vogelarten und 
baumbewohnende Fledermausarten 
A/B 5:  
Verlust von 36 potenziellen Quar-
tiersmöglichkeiten für gebäudebe-
wohnende Fledermausarten durch 
Abriss von Gebäuden / Schuppen 
A/B 6:  
Beeinträchtigungen von Tierarten 
durch Lichtemissionen 
A/B 7:  
Gefährdung von Kleintieren durch 
Fallenwirkung bei Schächten, Mul-
deneinläufen etc.  

M 1:  
Vermeidung Fallenwirkung  
M 2:  
Verwendung insektenfreundlicher Be-
leuchtungskörper 
M 3:  
Beschränkung der Zeiten für Abriss / 
Rodung zur Baufeldvorbereitung so-
wie der Bauzeiten 
PFB 1:  
Erhalt von Einzelbäumen  
PFB 2:  
Erhalt von Gebüsch- und Hecken-
strukturen  
 

PFG 1:  
Einzelbaumpflanzung  
PFG 2:  
Flächige Gehölzpflanzung  
ÖG 1 / ÖG 2:  
Gestaltung extensiver Flächen und 
Einzelbaumpflanzung in öffentlicher 
Grünfläche  
ÖG 4:  
Extensive Gestaltung Kleingartenflä-
chen  
ÖG Verkehrsgrün:  
Gestaltung öff. Verkehrsgrünflächen 
PFG 3:  
Gestaltung privater Grundstücksflä-
che  
PFG 4:  
Sonst. Pflanzungen auf privater 
Grundstücksfläche  
PFG 5:  
Stellplatzbegrünung  
PFG 6:  
Begrünung von Mauern, Zaunanla-
gen  
PFG 7:  
Extensive Dachbegrünung  
PFG 8:  
Fassadenbegrünung  
PFG 9:  
Begrünung Lärmschutzwand  
CEF 1:  
Ersatzhabitat Zauneidechse  
 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
45.30 Einzelbaum heimisch (alt) 
Gesamt: 156 m2 
Wertstufe 4 (hoch): 
42.20 Gebüsch (Hecke) heimisch, 
standortgerecht (PFB); 45.30 Einzel-
baum heimisch (mittl. Alter) 
Gesamt: 574 m2 
Wertstufe 3 (mittel): 
33.40 Extensivwiese, Blumenwiese; 
35.40 Hochstauden, Sukzessionsflä-
chen; 42.20 Gebüsch (Hecke) hei-
misch, standortgerecht (Neupflan-
zung), 45.30 Einzelbaum (Neupflan-
zung) heimisch/standortgerecht; 
45.30 Einzelbaum (alt/mittel, Be-
stand) nicht heimisch/standort-
gerecht; 60.61 Nutzgarten 
Gesamt: 14.627 m2 
Wertstufe 2 (gering):  
33.80 Rasen, Zierrasen; Einzelbaum 
nicht heimisch (jung, Bestand); 60.62 
Hausgarten; 60.10 von Bauwerken 
bestandene Flächen mit Dachbegrü-
nung; 60.50 Kleine Grünfläche, Bo-
dendecker-/Staudenpflanzung 
Gesamt: 45.153 m2 
Wertstufe 1 (sehr gering): 
45.30 Einzelbaum (Neupflanzung) 
nicht heimisch/standortgerecht; 60.10 
von Bauwerken bestandene Flächen 
ohne Dachbegrünung; 60.20 völlig 
versiegelte Straße oder Platz, teilver-
siegelte Flächen, Plätze und Wege 
Gesamt: 49.882 m2 
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 Grünordnungsplan 41 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

Arten und Biotope 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
21.52 Sandfläche; 60.21 Ver-
siegelte Flächen; 60.22 teil-
befestigte Fläche; 60.23 
Schotterweg; 60.24 Sand-
platz; 60.41 Lagerplatz 
Gesamt: 48.518 m2 

CEF 2:  
Ersatznistkästen f. höhlenbrütende 
Vogelarten  
CEF 3:  
Baumtorsi  
CEF 4:  
Fledermausrundkästen/Fledermaus-
flachkästen  
CEF 5:  
Sukzessionsgehölzfläche  

Zusammenfassende Bewertung 
Þ Der entstehende Verlust von Flächen mit mittlerer und hoher Funktionsbedeutung ist als erheblich einzustufen. Eingriffe und Beeinträchtigungen können durch die Anlage der 'Parkanlage 

Grüne Fuge Nord' (ÖG1), der 'Parkanlage Grüner Ring (ÖG2), der 'Spiel und Sportflächen' (ÖG 3) und der 'Kleingartenanlage Grüne Fuge Nord' (ÖG 4) minimiert werden, wozu insbeson-
dere die extensive Gestaltung großer Teile der Flächen beiträgt. Einem Verlust von 107 Bäumen der Wertstufe (WS) 5, 42 Bäumen der WS 4 und 15 Bäumen der WS 3 sowie 29 Bäumen 
der WS 2 steht die Neupflanzung von 260 Bäumen der WS 3 gegenüber. 110 Bäume können durch Pflanzbindungen erhalten werden. Es werden großflächige Grünflächen mit Gehölz-
strukturen und markanten Einzelbäumen erhalten bzw. neu entwickelt und so die Eingriffe durch die Neubebauung deutlich minimiert. Innerhalb der Verkehrsflächen tragen das Verkehrs-
grün und die Anlage blütenreicher Extensiwiesen zur Minimierung der Eingriffe bei. Auch durch Baum- und Gehölzpflanzungen auf öffentlichen und privaten Grundstücken können die Ein-
griffe minimiert werden (PFG 1-6, 9). Ebenso tragen die Festsetzungen zu Dach- und Fassadenbegrünung (PFG 7 und 8), wie auch die Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungs-
körper zur Minimierung der Eingriffe bei. Es verbleibt ein Defizit, das schutzgut- und funktionsübergreifend extern ausgeglichen wird. 

Þ Mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind durch zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung und Überwachung im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu ver-
meiden. Zur Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang werden über die Herstellung eines Ersatzhabitats für die Zauneidechse im Umfang 
der verloren gehenden Lebensraumfläche (CEF 1), die Aufstellung von insgesamt 4 Baumtorsi als "Totholzpyramiden" (CEF 3), die Anpflanzung von Hecken und Gebüschen einschl. der 
gelenkten Entwicklung einer Sukzessionsfläche (PFG 2 und CEF 5) sowie über die Installation und Anbringung von Nistkästen (CEF 2) und Fledermauskästen (CEF 4) innerhalb der öffent-
lichen Grünflächen vorgezogene Maßnahmen zum Funktionserhalt umgesetzt und innerhalb des Geltungsbereichs durch den Bebauungsplan festgesetzt. In diesem Zusammenhang sind 
auch fachliche Vorgaben bzgl. der Maßnahmendurchführung (Vergrämung von Zauneidechsen), zur ökologischen Baubegleitung und zum Monitoring zu beachten und umzusetzen.  
In Form der Anpflanzung einer kleinen Gehölzfläche unter Verwendung gebietsheimischer Arten sowie der Aufwertung eines vorhandenen Wäldchens ca. 350 m südlich des Bebauungspl-
angebiets erfolgt die Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang in kleinem Umfang auch außerhalb des Geltungsbereichs. 
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 Grünordnungsplan 42 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

Boden 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 4 (sehr hoch): 
NATBOD 62.008 m2 
FIPU 62.008 m2 

AKIWAS 7.646 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 131.662 m2 

Wertstufe 3 (hoch): 
NATBOD 0 m2 
FIPU 1.775 m2 

AKIWAS 9.154 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 10.929 m2 

Wertstufe 2 (mittel): 
NATBOD 0 m2 
FIPU 3.379 m2 
AKIWAS 46.989 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 50.368 m2 

Wertstufe 1 (gering):  
NATBOD 0 m2 
FIPU 3.735 m2 
AKIWAS 3.373 m2 

NATVEG 0 m2 
Gesamt: 7.108 m2 

Wertstufe 0 (sehr gering): 
NATBOD 48.384 m2 
FIPU 39.495 m2 
AKIWAS 43.230 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 131.109 m2 

 

Bo 1  
Vollständiger Verlust aller Boden-
funktionen durch Überbau-
ung/Versiegelung und Veränderung 
der Bodenstruktur durch Umlagerun-
gen, Aufschüttungen etc. sowie Bo-
denverdichtung  

 

M 4:  
Sicherung und Wiederverwendung 
von geeignetem Oberbodenmaterial  
M 5:  
Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge  
M 6:  
Erdüberdeckung unterbauter Flächen 
/ Tiefgaragen  
PFB 1:  
Erhalt von Einzelbäumen  
PFB 2:  
Erhalt von Gebüsch- und Hecken-
strukturen  
PFG 7:  
Extensive Dachbegrünung  
 

ÖG 1 / ÖG 2:  
Gestaltung extensiver Flächen und 
Einzelbaumpflanzung in öffentlicher 
Grünfläche  
ÖG 4:  
Extensive Gestaltung und Nutzung 
Kleingartenflächen  
ÖG Verkehrsgrün:  
Gestaltung öff. Verkehrsgrün- 
flächen  
PFG 1:  
Einzelbaumpflanzung  
PFG 2:  
Flächige Gehölzpflanzung  
PFG 3:  
Gestaltung privater Grundstücksflä-
che  
PFG 4:  
Sonst. Pflanzungen auf privater 
Grundstücksfläche  
PFG 5:  
Stellplatzbegrünung  
Þ Sicherung und Verbesserung des 

Bodengefüges und der Boden-
funktionen anhand von Durch-
wurzelung durch Gehözpflanzun-
gen und dauerhafte Begrünung  

Wertstufe 4 (sehr hoch): 
NATBOD 47.807 m2 
FIPU 47.807 m2 

AKIWAS 4.045 m2 

NATVEG 0 m2 
Gesamt: 99.659 m2 

Wertstufe 3 (hoch): 
NATBOD 0 m2 
FIPU 585 m2 

AKIWAS 43.762 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 44.347 m2 

Wertstufe 2 (mittel): 
NATBOD 0 m2 
FIPU 1.590 m2 
AKIWAS 0 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 1.590 m2 

Wertstufe 1 (gering):  
NATBOD 0 m2 
FIPU 22.123 m2 
AKIWAS 14.878 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 37.001 m2 

Wertstufe 0 (sehr gering): 
NATBOD 62.585 m2 
FIPU 38.287 m2 
AKIWAS 47.707 m2 
NATVEG 0 m2 
Gesamt: 148.579 m2 

NATBOD (natürliche Bodenfruchtbarkeit); AKIWAS (Ausgleichskörper im Wasserhauhalt); FIPU (Filter und Puffer für Schadstoffe); NATVEG (Standort für natürliche Vegetation) 
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 Grünordnungsplan 44 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

Wasser 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen über Gipskeuper 
und Unterkeuper  
Gesamt: 62.002 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Versiegelte / Überbaute Flä-
chen 
Gesamt: 48.390 m2 

Wa 1  
Veränderung (Reduzierung) der 
Grundwasserneubildungsrate durch 
Versiegelung 

Wa 2  
Erhöhung des Oberflächenabflusses 
durch Bebauung und durch Versiege-
lung/Teilversiegelung 

M 5:  
Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge  
M 6:  
Erdüberdeckung unterbauter Flächen 
/ Tiefgaragen  
M 7:  
Anlage von Retentionsmulden  
  
PFB 1:  
Erhalt von Einzelbäumen  
PFB 2:  
Erhalt von Gebüsch- und Hecken-
strukturen  
PFG 7:  
Extensive Dachbegrünung  
 

ÖG 1 / ÖG 2:  
Gestaltung extensiver Flächen und 
Einzelbaumpflanzung in öffentlicher 
Grünfläche  
ÖG 4:  
Extensive Gestaltung Kleingartenflä-
chen  
ÖG Verkehrsgrün:  
Gestaltung öff. Verkehrsgrün- 
flächen  
PFG 1:  
Einzelbaumpflanzung  
PFG 2:  
Flächige Gehölzpflanzung  
PFG 3:  
Gestaltung privater Grundstücksflä-
che  
PFG 4:  
Sonst. Pflanzungen auf privater 
Grundstücksfläche  
PFG 5:  
Stellplatzbegrünung  
PFG 9:  
Begrünung Lärmschutzwand  

 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen über Gipskeuper und Un-
terkeuper   
Gesamt: 47.729 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Teilversiegelte Flächen (< 35%) 
Gesamt: 585 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Bauwerke; versiegelte Flächen; teil-
versiegelte Flächen (> 35 - 75%) 
Gesamt: 62.078 m2 

Zusammenfassende Bewertung 
Þ Im Gebiet werden - wo möglich - wasserduchlässige Beläge verwendet sowie Retentionsmulden angelegt und die Gebäude überwiegend begrünt, um die Grundwasserneubildung zu erhal-

ten. Der durch die Verringerung der Grundwasserneubildungsrate entstehende Eingriff in Bereiche mittlerer Bedeutung für das Schutzgut Wasser ist als erheblich einzustufen. Zwar kann 
durch technische Maßnahmen sowie die innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen eine Minimierung und teilweise Kompensation erzielt werden. Es verbleibt 
dennoch ein Defizit, das schutzgutübergreifend mit dem aus dem Projekt "Zugwiesen" resultierenden Ökokontoguthaben kompensiert wird. 
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 Grünordnungsplan 45 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

Klima / Luft 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen mit Kaltluftpro-
duktion und örtlichem Sied-
lungsbezug 
Gesamt: 62.002 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Versiegelte / Teilversiegelte 
Flächen 
Gesamt: 48.390 m2 

K/L 1  
Verlust klimatischer Ausgleichs-
flächen durch Versiegelung und In-
anspruchnahme von Vegetationsflä-
chen 

K/L 2  
Erhöhung der Lufttemperatur und 
Ausbildung von Wärmeinseln 

 

M 5:  
Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge  
M 7:  
Anlage von Retentionsmulden  
  
PFB 1:  
Erhalt von Einzelbäumen  
PFB 2:  
Erhalt von Gebüsch- und Hecken-
strukturen  
PFG 1:  
Einzelbaumpflanzung  
PFG 2:  
Flächige Gehölzpflanzung  
PFG 3:  
Gestaltung privater Grundstücksflä-
che  
PFG 4:  
Sonst. Pflanzungen auf privater 
Grundstücksfläche  
PFG 5:  
Stellplatzbegrünung  
PFG 7:  
Extensive Dachbegrünung  
PFG 8:  
Fassadenbegrünung  
PFG 9:  
Begrünung Lärmschutzwand  

ÖG 1 / ÖG 2:  
Gestaltung extensiver Flächen und 
Einzelbaumpflanzung in öffentlicher 
Grünfläche  
ÖG 4:  
Extensive Gestaltung Kleingartenflä-
chen  
ÖG Verkehrsgrün:  
Gestaltung öff. Verkehrsgrün- 
flächen  

 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen mit Kaltluftproduktion und 
örtlichem Siedlungsbezug   
Gesamt: 60.516 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Dachbegrünung 
Gesamt: 2.175 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Bauwerke; versiegelte und teilversie-
gelte Flächen 
Gesamt: 47.701 m2 

Zusammenfassende Bewertung 
Þ Im Gebiet werden durch die intensive Durchgrünung durch die Öffentliche Grünflächen 1 - 4, zahlreiche Pflanzbindungen für Einzelbäume und Gehölzstrukturen und damit den Erhalt kli-

mawirksamer Bäume und Sträucher, umfangreiche Baumpflanzungen unter Berücksichtigung der Hitzeresistenz der Bäume (Klimabäume), Festsetzungen zur Dachbegrünung (PFG 7) 
und Fassadenbegrünung (PFG 8) sowie durch die Versickerung des Niederschlagswassers über Versickerungsmulden zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe unternommen. 
Der Eingriff in Bereiche mittlerer Wertigkeit für das Schutzgut Klima/Luft ist als erheblich einzustufen. Zwar kann durch technische Maßnahmen sowie die innerhalb des Geltungsbereichs 
vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen eine Minimierung und teilweise Kompensation erzielt werden. Das dennoch verbleibende Defizit ist durch Maßnahmen außerhalb des Geltungsbe-
reichs auszugleichen und wird schutzgutübergreifend mit dem aus dem Projekt "Zugwiesen" resultierenden Ökokontoguthaben kompensiert. 
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Gesamtfazit zur Kompensation: 
Bei allen Schutzgütern, bis auf das Schutzgut Landschaftsbild / Erholung, verbleiben unvermeidbare Beeinträchtigungen, die außerhalb des Plangebietes 
kompensiert werden müssen. Der Ausgleich erfolgt über das Ökokontoguthaben der Stadt Ludwigsburg des Ökokontoprojektes „Neckarbiotop Zugwie-
sen“, was im Folgenden näher erläutert wird.  
 

 Grünordnungsplan 46 
Große Kreisstadt Ludwigsburg – Bebauungsplanverfahren "Fuchshofstraße" 045/02  
 

 
Landschaftsbild 

Bestand (Bewertung) Konflikte Vermeidung / Minimierung Kompensation gebietsintern Planzustand (Bewertung) 

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen mit hohem Grün-
anteil und hoher Bedeutung 
für die Erholung 
Gesamt: 2.290 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Freiflächen mit tlw. einge-
schränkter Zugänglichkeit, 
Freiflächen mit überwiegend 
standortheimischen Gehöl-
zen, Obstgehölzen 
Gesamt: 59.712 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Überbaute / versiegelte Flä-
chen 
Gesamt: 48.390 m2 

L/E 1  
Verlust ortsbild-
/landschaftsprägender Strukturen 
durch Überbauung 

ÖG 1 / ÖG 2:  
Gestaltung extensiver Flächen und 
Einzelbaumpflanzung in öffentlicher 
Grünfläche  
ÖG 4:  
Extensive Gestaltung Kleingartenflä-
chen  
ÖG Verkehrsgrün:  
Gestaltung öff. Verkehrsgrün- 
flächen  
PFB 1:  
Erhalt von Einzelbäumen  
PFB 2:  
Erhalt von Gebüsch- und Hecken-
strukturen  
PFG 7:  
Extensive Dachbegrünung  
 

PFG 1:  
Einzelbaumpflanzung  
PFG 2:  
Flächige Gehölzpflanzung  
PFG 3:  
Gestaltung privater Grundstücksflä-
che  
PFG 4:  
Sonst. Pflanzungen auf privater 
Grundstücksfläche  
PFG 5:  
Stellplatzbegrünung  
PFG 9:  
Begrünung Lärmschutzwand  
Þ Gestaltung und Durchgrünung 

des Gebiets und dessen Randbe-
reiche  

Wertstufe 5 (sehr hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 4 (hoch): 
Gesamt: 0 m2 

Wertstufe 3 (mittel): 
Freiflächen/Öffentliche Grünflächen 
mit hohem Grünanteil und hoher Be-
deutung für die Erholung 
Gesamt: 7.453 m2 

Wertstufe 2 (gering):  
Bereich mit geringer Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit, geringer Bedeutung 
für die Erholung - tlw. mit standort-
heimischen Gehölzen durchgrünt 
Gesamt: 52.979 m2 

Wertstufe 1 (sehr gering): 
Gesamt: 49.960 m2 

Zusammenfassende Bewertung 
Þ Die Innerstädtische Fläche erhält durch die Öffentlichen Grünflächen 1 - 4 zahlreiche erholungswirksame Strukturen und wird in ihren Aufenthaltsqualitäten deutlich aufgewertet. Auch die 

Fassadenbegrünung in den Wohnquartieren, die Begrünung der Lärmschutzwand und der Süd-Fassade des Parkhauses führen zu einer besseren ästhetischen Einbindung der neuen Ge-
bäudestrukturen.  
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9.2 Ökokontobilanz 

Zur Ermittlung des verbleibenden Defizites wurde die Bilanzierung nach dem Leitfaden zur Anwen-
dung des monetären Ökokontos der Stadt Ludwigsburg (HHP RAUMENTWICKLUNG, 2022,  Überar-
beitungsentwurf im Auftrag der Stadt Ludwigsburg)  durchgeführt. Dabei war es zur Ermittlung der 
Flächenanteile im Planzustand erforderlich, die Aufteilung der Nutzungsarten innerhalb der über-
baubaren Grundstücke rechnerisch zu ermitteln. Grundlage ist hierbei die für die einzelnen Ge-
bietsteile festgesetzte GRZ sowie die Möglichkeit zur Überschreitung um bis zu 50% (bis max. 0,8 
bei Flächen für Tiefgaragen) durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen, auf 
deren Grundlage der jeweilige Überbauungsgrad berechnet wurde. Die Berechnungen im Einzel-
nen sind dem GOP, S. 47 ff zu entnehmen.  
Die Ökologische Bilanzierung basiert auf der Bewertung der Biotoptypen BW ( 5-stufiges Bewer-
tungsverfahren nach BREUNING). 
Grundlage für die Bewertung der Bodenfunktionen ist das Heft 23 des Arbeitskreises Bodenschutz 
beim Umweltministerium, Stand 2011 sowie ergänzend die Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (2013)“. Auf der Grundlage der ökologischen Bilanz 
erfolgt eine Monetarisierung der Eingriffe und Aufwertungen zur Ermittlung der monetären Aus-
gleichshöhe, entsprechend dem Leitfaden zur Anwendung des monetären Ökokontos der Stadt 
Ludwigsburg, Überarbeitung Entwurf von 2022, und der darin enthaltenen Kostensätze. 

9.2.1 Ökologische Bilanz 

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die ökologische Bilanzierung in graphischer Form. Im 
oberen Bereich sind die Aufwertungen durch die Planung dargestellt; im unteren Bereich die Ab-
wertungen. Die Darstellung beinhaltet keine notwendigen externen Kompensationsmaßnahmen.  
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9.2.2 Monetäre Bilanz 

Aufbauend auf die ökologische Bilanz erfolgt eine monetäre Bilanzierung der Maßnahme. Die 
erforderliche Ausgleichshöhe errechnet sich hierbei aus:  

- dem Versiegelungszuschlag in Höhe von 15 €/m² versiegelter Fläche 
- den Wiederherstellungskosten der durch das Bebauungsplangebiet beeinträchtigten Bioto-

pe 
- dem Bonus für Dachbegrünung in Höhe von 30 €/m², wobei der Anteil der anrechenbaren 

Dachbegrünung bei der Kombination mit PV-Anlagen 60% beträgt und 
- dem Bonus für Fassadenbegrünung in Höhe von 60 €/m² begrünter Fassadenfläche, wobei 

sich diese Fläche auf der Grundlage von PFG 8 aus 60% der Südfassade des Parkhauses 
und einer Wuchshöhe von 8m Höhe errechnet sowie aus 20% der Süd- und Westkanten 
der geplanten Gebäudekörper im Allgemeinen Wohngebiet und einer Wuchshöhe von 4m. 

 
 
Versiegelungszuschlag: 

	 	

	

	

	

	

	

m² 
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Bonusberechnung - Dachbegrünung und Fassadenbegrünung:  

	
 
Kostenbilanz:  
Die Kostenbilanz fasst alle berücksichtigten Kosten zusammen, die Herstellungs- und Wiederher-
stellungskosten aus dem Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt im oberen Teil, der Kos-
tenbilanz aus dem Schutzgut Boden (Ver-, Entsiegelungszuschläge) und den Boni aus Dach- und 
Fassadenbegrünung und ermittelt hieraus die monetäre Bilanz des Projektes.  
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9.2.3 Gesamtbilanz 

Die Tabelle Gesamtbilanz vereint die ökologische und die monetäre Bilanz.  
Mit der Eingriffsbeschreibung fasst sie die wichtigsten Aspekte zu den einzelnen Schutzgütern kurz 
zusammen, zeigt die jeweiligen Eingriffe und Minimierungsmaßnahmen qualitativ und quantitativ 
auf und stellt die bilanzierten ökologischen Auf- und Abwertungen dar, bezogen auf die Anzahl der 
Wertstufen. 
 
Mit der zusammengefassten Kostenbilanz aus Versiegelungszuschlag, Bonus für Dach- und Fas-
sadenbegrünung und den (Wieder-)Herstellungskosten für Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt ergibt sich die Monetäre Bilanz und hieraus ein monetäres Defizit in Höhe von -34.306 € 
brutto (ca. – 28.829 € netto). Der negative Gesamtbetrag bedeutet, dass dieser Betrag auf das 
monetäre Ökokonto eingezahlt und für eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme außerhalb des 
Plangebietes verwendet wird. 
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Stand: 07.11.22

Nr. Schutzgut Quantitative 
Angabe Auf-/Abwertung

5.485 m² - 1

2.965 m² - 2

-97 Stück 5 

165 Stück 3 

-10 Stück 5 

-42 Stück 4 

80 Stück 3 

1.124 m² - 1
13.010 m² - 2

1.263 m² - 3
14.207 m² - 3

11.424 m² + 1

1.783 m² - 1
1.190 m² - 2

14.207 m² - 3

Böden der  Bew.kl 3 im 
Untersuchungs-raum

                                          

Bewertungsklasse 4                                           

Bewertungsklasse 3                                           

2 Boden

GOP Fuchshof Wohnpark

GESAMT- BILANZ

Eingriffsbeschreibung

Der entstehende Verlust von Flächen mit mittlerer und hoher Funktionsbedeutung ist als erheblich einzustufen. Eingriffe und 
Beeinträchtigungen werden minimiert durch die Anlage der 'Parkanlage Grüne Fuge Nord' (ÖG1), der 'Parkanlage Grüner 
Ring (ÖG2), der 'Spiel und Sportflächen' (ÖG 3) und der 'Kleingartenanlage Grüne Fuge Nord' (ÖG 4). Einem Verlust von 107 
Bäumen der Wertstufe (WS) 5, 42 Bäumen der WS 4 und 15 Bäumen der WS 3 sowie 29 Bäumen der WS 2 steht die 
Neupflanzung von 260 Bäumen der WS 3 gegenüber. 110 Bäume konnten durch Pflanzbindungen erhalten werden. Es 
werden großflächige Grünflächen mit Gehölzstrukturen und markanten Einzelbäumen erhalten bleiben bzw. neu entwickelt 
und so die Eingriffe durch die Neubebauung deutlich minimiert. Innerhalb der Verkehrsflächen trägt das Verkehrsgrün und 
die Extensivwiese zur Minimierung der Eingriffe bei. Auch Baum- und Gehölzpflanzungen auf öffentlichen und privaten 
Grundstücken helfen, die Eingriffe zu minimieren (PFG 1-6, 9). Ebenso tragen die Festsetzungen zu Dach- und 
Fassadenbegrünung erheblich zur Minimierung der Eingriffe bei (PFG 7 und 8). Auch die Verwendung insektenfreundlicher 
Beleuchtungskörper trägt zur Minimierung der Eingriffe bei. Es verbleibt ein Defizit, das schutzgut- und funktionsübergreifend 
extern ausgeglichen wird. 

Flächen

Solitärbäume

Landschaftsbäume

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt

1

Durch die neue Bebauung des innerstädtischen Gebiets werden zahlreiche Flächen neu versiegelt. Mit der Verpflichtung zur 
weitestmöglichen Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen konnte bereits ein gravierender Beitrag zur Minimierung 
der Eingriffe vorgenommen werden. Großflächige Festsetzungen zur Dachbegrünung tragen zudem zur Minimierung der 
Eingriffe bei. Durch die Verpflichtung zur Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers über Versickerungsmulden 
können weitere Eingriffe in den Boden-Wasserhaushalt minimiert werden.
Eingriffe in Bereiche mit mittlerer bis sehr hoher Bedeutung bei den Bodenfunktionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" und 
"Filter und Puffer für Schadstoffe" sind als erheblich einzustufen. Diesen stehen Zugewinne mittlerer Bedeutung bei der 
Bodenfunktion "Ausgleichskörper im Wasserhaushalt" gegenüber. Insgesamt ist der Eingriff in das Schutzgut Boden als 
erheblich einzustufen. Zwar lassen sich die Auswirkungen durch technische Maßnahmen und Gestaltungsmaßnahmen 
innerhalb des Geltungsbereichs minimieren und teilweise ausgleichen. Ein verbleibendes Defizit für die Boden-funktionen ist 
jedoch außerhalb des Geltungsbereichs zu kompensieren. Für die Funktion "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" wäre eine 
vollständige Kompensation jedoch nur über flächengleiche Entsiegelung und Rekultivierung möglich, was in dieser 
Größenordnung innerhalb der Ludwigsburger Gemarkung nicht möglich ist. Das verbleibende Defizit wird daher schutzgut- 
und funktionsübergrei-fend mit dem aus dem Projekt "Zugwiesen" resultierenden Ökokontoguthaben kompensiert.

Gesamtbewertung 
Boden

Bodenfunktion 
Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit
Bodenfunktion 
Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf

Bodenfunktion Filter 
und Puffer für 
Schadstoffe

Bodenfunktion Sonderstandort für naturnahe Vegetation Bewertungsklasse 3 bzw. 4 Böden der  Bew.kl 4 im 
Untersuchungs-raum

                                          
Böden mit hoher Bewertung der Bodenfunktion "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" treten im Untersuchungsraum 
nicht auf.

Bodenmaßnahme "Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher Standortverhältnisse" (nur quantitative Angabe):
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Retentionsvermögen

14.273 m² - 1

Schutzwirkung der 
Deckschichten

1.486 m² - 1

5.163 m² + 1

- +

-306.154,90 €                                           

Versiegelungszuschlag -221.220,00 €
Bodenmaßnahmen                                                                

Summe Boden: -221.220,00 €                                           

Bonus Dachbegrünung 381.090,00 €                                                                                
Bonus Fassadenbegrünung, bodengebunden 117.456,00 €                                                                                
Bonus für                                                                                                                                               

Summe Boni:                                      498.546,00 € 

-28.828,90 €                                           

19% -5.477,49 €                                           

-34.306,39 €                                           

3 Grundwasser

Oberflächenwasser

Landschaft

Im Gebiet werden wo möglich wasserduchlässige Beläge verwendet sowie Retentionsmulden angelegt und die Gebäude 
überwiegend begrünt, um die Grundwasserneubildung zu erhalten. Der durch die Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate entstehende Eingriff in Bereiche mittlerer Wertigkeit für das Schutzgut Wasser ist als erheblich 
einzustufen. Zwar kann durch technische Maßnahmen sowie die innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen 
Gestaltungsmaßnahmen eine Minimierung und teilweise Kompensation erzielt werden. Es verbleibt dennoch ein Defizit, das 
schutzgutübergreifend mit dem aus dem Projekt "Zugwiesen" resultierenden Ökokontoguthaben kompensiert wird.

siehe Boden - Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf

Grundwasserneubildun
gsrate

siehe Boden - Filter und Puffer für 
Schadstoffe

Monetäre Bilanz:

Mehrwertsteuer 

Gesamtsumme brutto

Im Gebiet sind Retentionsmulden und großflächige Dachbegrünung zur gedrosselten Ableitung, Verdunstung und Versickerung von 
Niederschlagswasser vorgesehen, so dass der Eingriff in das Oberflächenwasser deutlich minimiert werden kann. Die Darstellung erfolgt bei Boden - 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, um Darstellungen nicht zu doppeln.

Im Gebiet wurde durch die intensive Durchgrünung durch die Öffentliche Grünflächen 1 - 4, zahlreiche Pflanzbindungen für Gehölzstrukturen und 
damit den Erhalt klimawirksamer Bäume und Sträucher, umfangreiche Baumpflanzungen unter Berücksichtigung der Hitzeresistenz der Bäume 
(Klimabäume), Festsetzungen zur Dachbegrünung (PFG 7) und Fassadenbegrünung (PFG 8) sowie durch die Versickerung des 
Niederschlagswassers über Versickerungsmulden zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe unternommen. Der Eingriff in Bereiche 
mittlerer Wertigkeit für das Schutzgut Klima/Luft ist als erheblich einzustufen. Zwar kann durch technische Maßnahmen sowie die innerhalb des Gel-
tungsbereichs vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen eine Minimierung und teilweise Kompensation erzielt werden. Das dennoch verbleibende 
Defizit ist durch Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs auszugleichen und wird schutzgutübergreifend mit dem aus dem Projekt "Zugwiesen" 
resultierenden Ökokontoguthaben kompensiert.

Die Innerstädtische Fläche erhält durch die Öffentlichen Grünflächen 1 - 4 zahlreiche erholungswirksame Strukturen und wird in ihren 
Aufenthaltsqualitäten deutlich aufgewertet. Auch die Fassadenbegrünung in den Wohnquartieren, die Begrünung der Lärmschutzwand und der Süd-
Fassade des Parkhauses führen zu einer besseren ästhetischen Einbindung der neuen Gebäudestrukturen. 

Wiederherstellungskosten Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Wiederherstellungskosten Schutzgut Boden: 

Boni

Gesamtsumme netto

Schutzstatus Im Gebiet treten folgende geschützte Tierarten auf: Zauneidechse, höhlenbrütende Europäische Vogelarten, Baum- und Gebäudefledermäuse. Durch Umfangreiche CEF-Maßnahmen kann deren 
Zustand erhalten werden. 

Im Rahmen des Ludwigsburger Ökokontos erfolgt eine monetäre Bilanzierung der Eingriffe:

4 Luft und Klima

5
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9.2.4 Ausgleich Ökokontoguthaben Zugwiesen 

Nicht im Gebiet und angrenzend ausgleichbare Eingriffe, insbesondere für das Schutzgut Boden, 
werden mit dem Ökokontoguthaben der Stadt Ludwigsburg durch die Ausgleichsmaßnahme „Zug-
wiesen“ ausgeglichen. Es erfolgt eine schutzgutübergreifende Kompensation mittels anderer 
Schutzgüter, wie z.B. des Schutzgutes Wasser. Der Eingriff in das Schutzgut Boden im Bebau-
ungsplangebiet, insbesondere in seiner Funktion als natürliche Bodenfruchtbarkeit und der Filter- 
und Pufferleistung, könnte funktional nur durch Entsiegelung von Böden oder durch Maßnahmen 
zur Förderung der Ausgleichsleistung an anderer Stelle erfolgen, was im erforderlichen Ausmaß 
auf der Markung Ludwigsburg jedoch nicht möglich ist. 
 
Zuordnung Zugwiesen:  
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Bilanz Ökokonto Ludwigsburg / „Neckarbiotop Zugwiesen“       Stand 20.12.2022 
Gesamtfläche Zugwiesen                 16,1 ha   
Monetärer, anrechenbarer, von Stadt finanzierter Wert, nach Abzug der 
Förderungen  

 4,025 Mio € 

Abzüglich monetärer Wert der zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen bis 
31.12.2015  

-2,636  
 

Mio € 

Restguthaben Ökokonto Ludwigsburg / Zugwiesen Juni 2016 (siehe 
Vorlage Nr. 190/16) 

 1,389 Mio € 

Abzüglich der monetären Werte folgender von 31.12.2015 an 
Zugwiesen zugeordneter Eingriffe aus Baugebieten: 

 

Römerhügel / Muldenäcker -0,041 Mio € 
Flattichstraße -0,053 Mio € 
Schauinsland -0,099 Mio € 
Erweiterung Möbelhaus XXXL Mann Mobilia -0,028 Mio € 
Westrandstraße -0,184  Mio € 
Blockinnenbereiche Bauhofstraße -0,009 Mio € 
Zwischensumme:  -0,414 Mio € 
Monetärer Wert der zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen bis 
31.12.2020 

 0,975 Mio € 

Gämsenberg -0,144 Mio € 
Gewerbepark Waldäcker III -0,312 Mio € 
Zwischensumme 31.12.2021:  0,519 Mio € 
Verzinsung zum 31.12.2021:  0,013 Mio € 
Gesamtguthaben zum 31.12.2021  0,532 Mio € 
Hintere Halden II -0,099 Mio € 
Zwischensumme:  0,433 Mio € 
Fuchshof Wohnpark -0,034 Mio € 
Restguthaben Ökokonto Ludwigsburg / Zugwiesen:  0,399 Mio € 
Entspricht freier Ökokontofläche        1,58 ha  
 
 
 

10 Angaben zu alternativen Planungsmöglichkeiten  

 
Das Gebiet „Fuchshof“ besitzt ein hohes Potenzial für eine nachhaltige städtebauliche Innenent-
wicklung. Eine vergleichbare Fläche mit ähnlichen Voraussetzungen (Größe, Verkehrsanbindung, 
Nähe zur Innenstadt) ist derzeit nicht vorhanden. 
In den Jahren 2013/14 wurde ein Wettbewerb im kooperativen Verfahren mit der Zielsetzung 
durchgeführt, eine ganzheitliche Lösung für die nachhaltige Entwicklung des Bereichs und den 
angrenzenden Stadtbereichen der Oststadt und Oßweil zu bekommen. Basierend auf dem Sieger-
entwurf wurde ein städtebauliches und freiräumliches Gesamtkonzept erarbeitet, das ausreichend 
Flexibilität für eine stufenweise Umsetzung bietet (Rahmenplan „Fuchshof“, STADT LUDWIGSBURG, 
2017). 
Der städtebauliche Entwurf wurde überarbeitet und weitere Varianten geprüft und entwickelt. Die 
favorisierte Variante bildet die Grundlage für den Bebauungsplan. Die Festsetzungen im Bebau-
ungsplan wurden einer intensiven sachlichen Prüfung unter Einbeziehung möglicher Varianten 
unterzogen. Das Ergebnis stellt einen schonenden Umgang mit dem Natur- und Landschaftshaus-
halt sowie die optimalen Festsetzungen in Abwägung mit den Nutzungsinteressen sicher.  
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11 Zu erwartende Umweltauswirkungen aufgrund der Anfälligkeit von zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle und Katastrophen  

 
Die im Plangebiet zulässigen Vorhaben bedingen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anfällig-
keit für schwere Unfälle und Katastrophen. Von Wohngebieten und denen im Wohngebiet zulässi-
gen Nutzungen, wie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke sowie Läden, Schank- und Speisewirtschaften und nicht störende Handwerksbetriebe gehen 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine gefährlichen Wirkungen aus.  
 
 

12 Vorgehensweise bei der Durchführung der Umweltprüfung  

 

12.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung 

12.1.1 Methodik des Umweltberichts 

Grundlage für den Umweltbericht bildet Anlage 1 zu den § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB. 
Die Bewertung des Bestandes und des Eingriffs erfolgt nach der Methodik der LfU Baden-
Württemberg (2005). Demnach werden die Funktionserfüllungen der Schutzgüter Arten/Biotope, 
Wasser, Klima/Luft und Landschaft in fünf Stufen  von „sehr hoch“ über „mittel“ bis „sehr gering“ 
bewertet. Für das Schutzgut Boden erfolgt die Bewertung analog zum Heft „Bodenschutz 23“ 
(LUBW, 2010). Die Schutzgüter Fläche, Mensch/Gesundheit, Kultur-/Sachgüter sowie die weiteren 
Umweltbelange werden verbal-argumentativ bewertet.  
 

Bewertungsstufen und deren Bedeutung 

Schutzgut Boden 
Schutzgüter Arten/ Bio-
tope, Wasser, Klima/Luft, 
Landschaftsbild 

 

Wertstufe Bewertung Wertstufe Bewertung Bedeutung für den 
Naturhaushalt Erheblichkeit 

4 sehr hoch 5 sehr hoch besondere erheblich 3 hoch 4 hoch 
2 mittel 3 mittel allgemeine 
1 gering 2 gering geringe unerheblich 0 sehr gering 1 sehr gering 

 
Aufgrund dieser Bewertung und einer Empfindlichkeitsermittlung gegenüber der Planung erfolgt im 
Umweltbericht die Festlegung der durch die Planung erheblich beeinträchtigten Schutzgüter, die in 
einer Konfliktanalyse weiter bearbeitet werden. Anschließend werden Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen vorgeschlagen. 

12.1.2 Artenschutzuntersuchungen  

Zur Erfassung der Fledermäuse erfolgten 2017 Übersichtsbegehungen und Befragungen von An-
liegern zu unterirdischen Gebäudeteilen (v.a. Gewächshäuser). Zur Ermittlung des avifaunistischen 
Arteninventars wurden im Untersuchungsgebiet ins-gesamt 11 Begehungen in den Jahren 2017 
und 2019 durchgeführt. Die Geländebegehungen fanden an den genannten Terminen meist in den 
Morgenstunden, teilweise auch abends statt. Im Rahmen der Begehungen wurden die angetroffe-
nen Vogelarten qualitativ und quantitativ erfasst (Tagesprotokolle). Die Erhebung von Zauneidech-
sen erfolgte in Jahren 2017 und 2019 bei guten Witterungsbedingungen.  
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Weiterhin erfolgten ab Mai 2017 verschiedene Transektbegehungen mit einem Ultraschall-
Detektor. Dann wurden 2017 und 2019 verschiedentlich Ausflugkontrollen an Gebäuden und zum 
Teil an Bäumen durchgeführt. Weitere Angaben zur Methodik der Fledermauserhebungen finden 
sich in GOTTFRIEDSEN & NAGEL (2018, 2020). 
Die Erfassung der Vögel erfolgte anhand der Lautäußerungen und durch Sichtbeobachtungen un-
ter Einsatz eines Fernglases (Brutvögel, Nahrungsgäste, Durchzügler). Eine kartographische Aus-
wertung (Papierreviere) fand nur für die definierten, planungsrelevanten Arten statt.  
Die Begehungen zur Erfassung der Vogelarten erfolgten vorwiegend in gehölzbetonten Bereichen, 
in Gärten und bei großen Bauwerken (Gebäudebrüter). Erfassungslücken bestehen in Bereichen 
mit fehlenden avifaunistischen Habitatstrukturen, mit eingeschränkter Zugänglichkeit etc. Daher 
können Erfassungslücken bestehen, welche aber für die Beurteilung des gesamten Planungsrau-
mes unerheblich sind. 
Im Rahmen aller Begehungen vor Ort wurde auf Vorkommen weiterer geschützter Arten geachtet. 
Focus dieser Suchen waren vor allem streng geschützte Wirbellose, aber auch Arten und Gattun-
gen aus der vergleichsweise großen Gruppe national geschützter Arten. Aufgrund von langjährigen 
Erfahrungswerten wurde diese Suche nur in Bereichen durchgeführt, die als potenzielle Lebens-
stätten erkannt wurden (nicht zu eutrophierte, Garten-, Brache- und sonstige Grünbereiche, Säu-
me, Straßenränder etc.). Ebenso wurden Habitatbäume kartiert.  

12.1.3 Bodenuntersuchungen 

Zur Untersuchung der Altlastenflächen wurden Rammkernsondierungen, Kleinbohrungen sowie 
flächenbezogene Oberbodenbeprobungen durchgeführt. Die Bodenproben wurden chemisch ana-
lysiert.  
Es wurden Luftbildauswertungen aus dem Zeitraum 1943-1945 zur Ermittlung der Kampfmittelbe-
lastung durchgeführt.  

12.1.4 Klimauntersuchungen 

Zur Ermittlung der klimaökologischen Beurteilung des Plangebiets wurden mesoskalige Modellie-
rungen der nächtlichen Luftaustauschprozesse und eine mikroskalige Modellierung von Teilflächen 
des Plangebiets zur Beurteilung der klimaökologischen Wirkung von Umnutzungen durchgeführt.  
 

12.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

Bedeutende Schwierigkeiten in der Zusammenstellung der Informationen haben sich nicht erge-
ben. 
 
 

13 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring)  

 
Die Festsetzungen ermöglichen eine Realisierung des Vorhabens, ohne erhebliche Beeinträchti-
gungen. Werden die im Bebauungsplan festgelegten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt, ist der Bebauungsplan mit erhebli-
chen Umweltauswirkungen verbunden. 
 
Aus diesem Grund sind folgende Überwachungsschwerpunkte zu sehen: 

• Einhaltung des Bau- und Planungsrechtes 
• Überwachung der Baumaßnahmen 
• Überwachung des Versiegelungsgrades der Bau- und Verkehrsflächen 
• Überwachung der Pflanzgebote Maßnahmenflächen (Fertigstellungs- und Entwicklungs-

kontrolle) 
• Ökologische Baubegleitung 
• Monitoring der Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen 
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Monitoring: 
 
Das Monitoring stellt ein Verfahren zur Überwachung der Planungsdurchführung und seiner Um-
weltauswirkungen dar. Um die prognostizierte Entwicklung der Fläche, ihrer Eingriffe und der vor-
genommenen Ersatzmaßnahmen prüfen zu können, führt die Stadt Ludwigsburg eine Effizienzkon-
trolle im Rahmen der Fertigstellungs- (Bauabnahme), Entwicklungs- und Unterhaltungspflege 
durch. Bei diesen Kontrollen soll die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen wie beispiels-
weise Umsetzung der Pflanzgebote überprüft werden. Die Überwachung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch die Stadt ist rechtlich nach § 4c BauGB festgesetzt. 
 
Für die im Bebauungsplan „Fuchshof Wohnpark“ Nr. 045/02 festgesetzten CEF-Maßnahmen ist im 
Rahmen der Erfolgskontrolle ein alljährliches Monitoring, in der Regel durchgeführt über einen 
Zeitraum von fünf Jahren, erforderlich. Das Monitoring kann frühestens nach drei Jahren beendet 
werden, wenn sich der Zielbestand bereits dann eingestellt haben sollte. Sollte sich im Zuge des 
Monitorings herausstellen, dass weniger Tiere als erforderlich nachgewiesen werden können, so 
sind die im Zuge des Risikomanagements vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. 
 
Zu den unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes können aber 
auch Auswirkungen zählen, die erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes entstehen oder be-
kannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Abwägung sein konnten. Derartige, im enge-
ren Sinne unvorhergesehene Auswirkungen des Bebauungsplanes können nicht systematisch und 
flächendeckend durch die Stadt Ludwigsburg permanent überwacht und erfasst werden. Da die 
Stadt Ludwigsburg keine umfassenden Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme betreibt, 
ist sie auf entsprechende Informationen der zuständigen Umweltbehörden angewiesen, die ihr 
etwaige Erkenntnisse über derartige unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
zuleiten müssen. 
 
Im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungs-/Landschaftsplanes kann im beschränkten Ma-
ße ebenfalls eine Überprüfung der Umweltziele des Bebauungsplanes durchgeführt werden. 
 
Dauer der Umweltüberwachung: 
 
Die Dauer des Monitorings betreffend gibt es keine gesetzlichen Festlegungen. Zwecks der prakti-
schen Handhabung und der Kosten wird empfohlen ein einheitliches System zu entwickeln. Ein 
Überwachungsintervall von 3 - 5 Jahren wäre sinnvoll. Sollte sich ergeben, dass nach einiger Zeit 
keine erheblichen Umweltauswirkungen mehr bestehen, kann auf eine weitere Überwachung ver-
zichtet werden. 
 
Der Ausgleich der nicht im Gebiet selbst ausgleichbaren Eingriffe in die oben genannten Schutzgü-
ter erfolgt im Rahmen des Ludwigsburger Ökokontos. Dabei werden anhand der Gegenüberstel-
lung von Eingriff und Ausgleich die Defizite und Aufwertungen für die Bilanz ermittelt. Sowohl die 
Defizite als auch die Aufwertungen, die sich in einem Bebauungsplangebiet ergeben, werden in 
ökologischer wie auch in monetärer Hinsicht in das Ökokonto der Stadt Ludwigsburg eingebracht. 
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Abhängigkeit der Anforderungen in einem mehrjährigen Turnus. So-
mit wird auch überprüft, ob die notwendigen Maßnahmen für das Gebiet „Fuchshof Wohnpark“ 
umgesetzt wurden. 
 
Sollten Mängel festgestellt oder CEF-Maßnahmen nicht bzw. unzureichend wirksam sein, ist zu 
klären, ob geeignete Maßnahmen zu Abhilfe getroffen werden müssen.  
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14 Zusammenfassung Umweltbericht 

 
Die Stadt Ludwigsburg plant im östlichen Stadtbereich zwischen Alter Oßweiler Weg und Fuchs-
hofstraße auf dem Gelände ehemaliger Gärtnereiflächen die Entwicklung eines neuen Wohnquar-
tiers.   
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Fuchshof Wohnpark, Nr. 045/02“ macht die Erstellung eines 
Umweltberichtes nach dem §§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB erforderlich. Die Grundlage dafür bilden die 
Erhebungen zur Umweltsituation und die durch die Planung absehbaren Auswirkungen. 
 
Das Vorhaben ist voraussichtlich mit erheblichen Eingriffen in die Schutzgüter Boden und Ar-
ten/Biotope verbunden. Die Eingriffe können teilweise durch entsprechende Maßnahmen vermin-
dert werden. Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe erfolgt über Kompensationsmaßnahmen im 
Plangebiet und außerhalb des Plangebiets.  
Für die übrigen Schutzgüter Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild/Erholung, Mensch/Gesundheit 
und Kultur-/Sachgüter ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen bzw. verbleiben durch die 
Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen unterhalb der Erheblichkeitsschwel-
le.  
 
Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind hervorzuheben: 

• Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
• Oberbodenmanagement 
• Reduzierung Versiegelung 
• Erhalt und Anlage von Pflanzflächen 
• Dach- und Fassadenbegrünung 
• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
• Aktiver Lärmschutz 

 
Kompensationsmaßnahmen: 

• CEF-Maßnahmen für Brutvögel, Fledermäuse und Zauneidechsen 
• Ökokonto-Maßnahme „Neckarbiotop Zugwiesen“   

 
Europäischer Artenschutz: 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG werden nicht ausgelöst, sofern die 
Vorgaben zu Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) umgesetzt werden. 
Eine ökologische Baubegleitung und Monitoringmaßnahmen sind obligatorisch.  
 
Die Maßnahmen sind bei vollständiger Beachtung und Umsetzung dazu geeignet, die erheblichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft im rechtlichen Sinne auszugleichen sowie artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände zu vermeiden. 
 
 
 

 Aufgestellt:  
 Stuttgart, den 20.12.2022 
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